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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

oberste Priorität der Bundesregierung hat die Be-
wältigung der Corona-Pandemie und ihrer sozia-
len, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. 
Dieses Ziel spiegelt sich auch im Ende März vom Ka-
binett beschlossenen Regierungsentwurf für einen 
Nachtragshaushalt 2021 sowie in den Eckwerten für 
den Bundeshaushalt  2022 und der Finanzplanung 
bis 2025 wider. Mit dem Nachtragshaushalt werden 
die nötigen Mittel bereitgestellt, um den Auswirkun-
gen des Pandemiegeschehens weiterhin entschlos-
sen und zielgerichtet entgegenzutreten. Gleichzei-
tig werden wichtige Weichen für unser Land weit 
über die Pandemie hinaus gestellt. Denn neben der 
Bewältigung der aktuellen Krise geht es darum, 
Deutschland fit für die Herausforderungen der Zu-
kunft zu machen. Dies geht nur mit Investitionen 
in Klimaschutz und Digitalisierung, in Bildung und 
Forschung sowie in den sozialen Zusammenhalt. 
Deshalb wird mit den Eckwerten 2022 bis 2025 die 
bereits vor der Pandemie begonnene Investitionsof-
fensive fortgesetzt. Der Schlaglichtartikel in dieser 
Ausgabe des Monatsberichts gibt eine Übersicht zur 
Haushaltsplanung der Bundesregierung.

Der Staat muss sich auf solide Einnahmen verlas-
sen können, um die Ausgaben für die Coronabewäl-
tigung, aber auch für das Gemeinwesen allgemein, 
etwa für gute Schulen und ein stabiles soziales Siche-
rungssystem, tragen zu können. Wenn Einzelne sich 

ihrem Beitrag entziehen, ist die Akzeptanz der Soli-
dargemeinschaft gefährdet. Das gilt für Privatperso-
nen genauso wie für international tätige Konzerne, 
die ihre Steuerzahlungen verringern, indem sie Ge-
winne in Niedrigsteuerländer verlagern. Um diesen 
Praktiken entgegenzuwirken, hat das Kabinett Ende 
März mit dem Steueroasen-Abwehrgesetz ein wich-
tiges Instrument für mehr Steuergerechtigkeit auf 
den Weg gebracht. Konkret wird z. B. eine verschärfte 
Regelung greifen, die dafür sorgt, dass Unterneh-
men Steuerzahlungen nicht mehr umgehen können, 
indem sie Einkünfte auf eine Gesellschaft in einer 
Steueroase verlagern. Das Kabinett hat im März auch 
den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Anti-Steuer-
vermeidungsrichtlinie (Anti-Tax Avoidance Direc-
tive, ATAD) beschlossen. Die Richtlinie sorgt für ein-
heitliche und schärfere Regelungen gegen aggressive 
Steuergestaltungen und Gewinnverlagerungen mul-
tinationaler Unternehmen. Das stellt einen weiteren 
Fortschritt hin zu einer gemeinsamen und gerech-
ten Steuerpolitik in Europa dar. Mit dem Gesetzes-
entwurf ebnet die Bundesregierung den Weg für die 
Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht.

Das Thema Steuergerechtigkeit spielte auch eine 
zentrale Rolle beim virtuellen Treffen der Finanz-
ministerinnen und Finanzminister der G20 Anfang 
April. Die Verhandlungen über die Besteuerung der 
digitalisierten Wirtschaft, einschließlich der Einfüh-
rung einer globalen effektiven Mindestbesteuerung, 
gehen gut voran. Bis Mitte dieses Jahres soll eine in-
ternationale Einigung erreicht werden, die dann 
rasch auf europäischer Ebene umgesetzt werden 
soll. Ziel ist, dass künftig auch die großen Konzerne, 
ob Möbelkonzern oder digitale Suchmaschine, ei-
nen fairen Beitrag zur Finanzierung der Gemeinwe-
sen leisten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

 
Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Nachtragshaushalt 2021 und Eckwerte 
für den Bundeshaushalt 2022  
und den Finanzplan bis 2025

 ● Am 24. März 2021 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf für einen Nachtragshaus-
halt 2021 sowie die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2022 und für den Finanzplan bis 2025 
verabschiedet.

 ● Damit setzt die Bundesregierung klare Prioritäten: Das wichtigste Ziel ist die kurzfristige Bewälti-
gung der sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Mit dem 
Nachtragshaushalt sollen deshalb die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, um den Auswir-
kungen des anhaltenden und veränderten Pandemiegeschehens zielgerichtet entgegenzutreten. 
Diese Mittel sollen dabei helfen, dass möglichst alle gut durch diese schwierige Zeit kommen.

 ● Neben der Bewältigung der aktuellen Krise geht es auch darum, Deutschland fit für die Heraus-
forderungen der Zukunft zu machen. Dies geht nur mit Investitionen in Klimaschutz und Digita-
lisierung, in Bildung und Forschung sowie in den sozialen Zusammenhalt. Dies setzt die Bundes-
regierung mit den jetzt beschlossenen Eckwerten um, mit denen sie die bereits vor der Pandemie 
begonnene Investitionsoffensive weiterführt.

Mit guter Finanzpolitik 
wirksam gegen die Krise – der 
Nachtragshaushalt 2021

Seit Beginn der Pandemie stellen die Bundesregie-
rung und der Deutsche Bundestag die nötigen fi-
nanziellen Mittel bereit, um der Krise zu begegnen. 
Wie im vergangenen Jahr bedeutet das auch, die 
vorgesehene Haushaltsplanung bei Bedarf an die 
aktuellen Entwicklungen anzupassen.

Um die Pandemie zu bewältigen, sind eine erfolg-
reiche Impfkampagne und eine umfassende Test-
strategie zentrale Voraussetzungen. Nur so wird 
Schritt für Schritt eine Normalisierung des Le-
bens in Deutschland möglich sein. Mit dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf des Nach-
tragshaushalts, der voraussichtlich noch im April 
vom Deutschen Bundestag abschließend beraten 

werden wird, sollen daher u.  a. seit Jahresbeginn 
notwendig gewordene Mehrausgaben beim Bun-
desgesundheitsministerium in Höhe von 8,7  Mil-
liarden Euro abgebildet werden, davon 6,2 Milliar-
den Euro für die Beschaffung von Impfstoffen.

Ebenso sieht die Bundesregierung im Nachtrags-
haushalt  2021 noch einmal mehr Mittel für die 
wirtschaftliche Bewältigung der Pandemie vor: Die 
Hilfen für Unternehmen und Selbstständige sollen 
um 25,5  Milliarden Euro aufgestockt werden. Da-
mit stünden im Jahr 2021 insgesamt 65 Milliarden 
Euro für Wirtschaftshilfen zur Verfügung. Die Hil-
fen werden im ganzen Land stark nachgefragt und 
schützen Unternehmen und Arbeitsplätze. Zudem 
enthält der Regierungsentwurf des Nachtragshaus-
halts eine Vorsorge, damit im weiteren Jahresver-
lauf schnell auf die weitere Entwicklung der Pande-
mie reagiert werden kann. Die bereits existierende 
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Vorsorge soll um weitere 8  Milliarden Euro auf 
dann 43  Milliarden Euro aufgestockt werden. Mit 
der Aufstockung sollen ausreichend Mittel zur Ver-
fügung stehen, um je nach Pandemieentwicklung 
handlungsfähig zu sein. Damit sendet die Bun-
desregierung ein ganz wichtiges Signal: Bürgerin-
nen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Selbstständige und Unternehmen können 
sich darauf verlassen, dass die Hilfen so lange zur 
Verfügung stehen, wie sie benötigt werden.

Mit dem Nachtragshaushalt beabsichtigt die Bun-
desregierung außerdem, weitere bereits beschlos-
sene Hilfen finanziell umzusetzen, z. B. den erneu-
ten Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. 

Der Entwurf des Nachtragshaushalts bildet auch 
die verringerten Steuereinnahmen in diesem Jahr 
ab. Diese werden um schätzungsweise 8,8  Milliar-
den Euro niedriger ausfallen als ursprünglich ge-
plant. Mit weiteren 9,4  Milliarden Euro vollzieht 
der Entwurf finanzielle Zusatzbelastungen nach. 
Diese resultieren aus steigenden Zinsausgaben, ei-
nem geringeren Bundesbankgewinn und den auf-
grund der Vereinbarung der Bundesregierung mit 
den Energieversorgungsunternehmen zu leisten-
den Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit 
dem Atomausstieg. Die beschriebenen Anpassun-
gen des Regierungsentwurfs-Nachtragshaushalts 
sind in Abbildung 1 veranschaulicht.

Anpassungen durch den Nachtragshaushalt 2021

in Mrd. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Insgesamt sollen die Gesamtausgaben im Jahr 2021 
mit dem Nachtragshaushalt auf 547,7  Milliar-
den Euro steigen. Zur Finanzierung soll die Net-
tokreditaufnahme um 60,4  Milliarden Euro auf 
nunmehr 240,2  Milliarden Euro für  2021 erhöht 
werden. Dabei ist aber Folgendes zu beachten: Be-
trachtet man die Jahre 2020 und 2021 als zentrale 
Jahre der Pandemiebewältigung gemeinsam, fällt 
die Kreditaufnahme geringer aus als ursprünglich 
geplant. Statt der für beide Jahre ehemals geplan-
ten 397,6 Milliarden Euro sollen es trotz des Nach-
tragshaushalts 2021 insgesamt rund 27 Milliarden 
Euro weniger an neuen Schulden sein (370,7 Milli-
arden Euro) als noch 2020 erwartet. Dies liegt da-
ran, dass die im Jahr 2020 veranschlagte Krediter-
mächtigung nicht in voller Höhe benötigt worden 
ist und dass sich einige für 2020 vorgesehene Aus-
gaben in das Jahr 2021 verlagert haben. Ein Über-
blick über die Ausgaben, Einnahmen und die ge-
plante Neuverschuldung bis ins Jahr  2025 ist in 
Tabelle 1 dargestellt.

Wie eingangs erwähnt, wird der Nachtragshaus-
halt  2021 wie jeder Gesetzentwurf nach dem Ka-
binettsbeschluss vom Deutschen Bundestag 

beschlossen und der Bundesrat wird beteiligt. Die 
Beratung im Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags ist für den 21.  April  2021 vorgesehen. 
Anschließend erfolgt die abschließende Ple nar-
beratung und die zweite Beratung im Bundesrat. 
Wie in Gesetzgebungsverfahren üblich kann es 
noch zu Änderungen durch das Parlament kom-
men. Alle Aussagen zum Nachtragshaushalt an die-
ser Stelle beziehen sich daher ausschließlich auf den 
Regierungsentwurf.

Weiterhin klare Prioritäten 
auf Krisenbekämpfung und 
Zukunftsinvestitionen – 
Eckwerte für den 
Bundeshaushalt 2022 und die 
Finanzplanung bis 2025

Die vom Kabinett beschlossenen Eckwerte setzen 
den Schwerpunkt darauf, dass Deutschland aus der 
Krise rasch herauswachsen kann und dass gleich-
zeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt 
werden.

Regierungsentwurf 
Nachtrag 2021

Eckwerte Eckwerte Finanzplan

2022 2023 2024 2025

Ausgaben 547,7 419,8 397,5 402,7 403,4

davon: 
Investitionen 61,9 50,0 50,0 50,0 50,0

Einnahmen 547,7 419,8 397,5 402,7 403,4

davon:
Steuereinnahmen 284,0 308,2 322,8 335,0 347,4

Rücklage (Stand Ende 2020: rund 48,2 Mrd. €) - - 32,2 16,0 -

Nettokreditaufnahme 240,2 81,5 8,3 11,5 10,0

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Übersicht Regierungsentwurf-Nachtrag 2021, Eckwerte 2022 und Finanzplan bis 2025

in Mrd. €

Tabelle 1
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Rekordinvestitionen, damit 
Deutschland stark aus der Krise 
kommt

Die Überwindung der Pandemie ist derzeit die 
wichtigste Aufgabe. Gleichzeitig schaut die Bun-
desregierung aber auch in die Zukunft und setzt 
die begonnene Investitionsoffensive fort. Geplant 
sind zielgerichtete Investitionen in die Zukunfts-
fähigkeit unseres Landes und in den sozialen Zu-
sammenhalt. Diese Investitionen legen den Grund-
stein für kräftiges und nachhaltiges Wachstum. 
Davon profitieren letztlich auch die Länder und 
Kommunen.

Für  2022 sehen die Eckwerte Investitionen von 
50  Milliarden Euro vor, das sind gut 10  Milliar-
den Euro mehr als vor Ausbruch der Pandemie im 
Jahr 2019. Über den gesamten Finanzplanzeitraum 
wird dieses Niveau gehalten (siehe Abbildung  2). 
Bis 2025 wird also eine Rekordsumme von 200 Mil-
liarden Euro für Investitionen zur Verfügung 

stehen, so viel wie noch nie. Zum Vergleich: Das 
sind rund 50 Prozent mehr, als es die letzten Eck-
werte der vergangenen Legislaturperiode vorge-
sehen haben (2018 bis  2021), wohingegen die Ge-
samtausgaben in den Eckwerten im Vergleich nur 
um rund 17  Prozent ansteigen. Daran ist ersicht-
lich, welche Priorität die Investitionen einnehmen. 
Wie wichtig öffentliche Investitionen für die wirt-
schaftliche Stabilisierung sind und wie diese auch 
die private Investitionstätigkeit anregen, zeigt auch 
ein aktuelles Gutachten des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung, das in einem Artikel dieses 
Monatsberichts näher beleuchtet wird.

Investitionen in Klimaschutz, 
Energiewende, Mobilität und 
Digitalisierung

Mit der Bereitstellung finanzieller Mittel für In-
vestitionen werden langfristige Zukunftsaufgaben 
angegangen. Die umwelt- und klimapolitischen 

Investitionsausgaben laut Eckwerten 2022 und Finanzplan bis 2025 

in Mrd. €

Ohne Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)  (2012 bis 2014 insgesamt 21,7 Mrd. €) und ohne Zuführung an das Sondervermögen 
„Digitale Infrastruktur“ 2018 (2,4 Mrd. €). Die aus den Sondervermögen geleisteten Investitionen sind ebenfalls nicht berücksichtigt.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Maßnahmen der Bundesregierung aus dem Klima-
schutzprogramm 2030 und dem Zukunftspaket des 
Konjunkturprogramms sind im Energie- und Kli-
mafonds gebündelt. Mit Programmausgaben von 
rund 86  Milliarden Euro von  2022 bis  2025 sollen 
zentrale klimapolitische Vorhaben wie der Ausbau 
der Elektromobilität fortgesetzt werden. Der größte 
Posten sind die Verkehrsinvestitionen, die ab 2022 
auf über 18 Milliarden Euro pro Jahr verstetigt wer-
den sollen. Damit werden auch Beschlüsse des Kli-
mapakets umgesetzt, wie der Erhalt und die Moder-
nisierung des Schienennetzes sowie die Förderung 
klimafreundlicher Mobilität im öffentlichen Schie-
nen- und Nahverkehr. Mit den Eckwerten setzt die 
Bundesregierung auch ein wichtiges Signal für die 
soziale Begleitung der Transformation. Struktur-
brüche dürfen nicht dazu führen, dass die Men-
schen oder ganze Regionen zurückbleiben. Für den 
Strukturwandel in den Kohleregionen sehen die 
Eckwerte für  2022 daher 1,5  Milliarden Euro und 
für die weitere Finanzplanung von  2023 bis  2025 
jährlich 4 Milliarden Euro vor.

Der Bund will weiterhin massiv in die digitale In-
fra struktur sowie in Bildung, Wissenschaft und 
Forschung investieren. In den Eckwerten sind Vor-
sorgen in Höhe von 5,9  Milliarden Euro für Aus-
gaben zur Stärkung der digitalen Transformation, 
zur Förderung von künstlicher Intelligenz, Quan-
tentechnologie und für Kommunikationstechno-
logien abgebildet. Die Ausgaben für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung summieren sich für 2022 
bis  2025 auf rund 108,6  Milliarden Euro. Dabei 
steht der Bund auch zu seiner Zusage, insgesamt 
6,5 Milliarden Euro für den DigitalPakt Schule be-
reitzustellen. Deshalb sollen dem Sondervermögen 
„Digitale Infrastruktur“ im Jahr 2022 rund 1,6 Mil-
liarden Euro zusätzlich zugeführt werden. Wie nö-
tig eine bessere digitale Ausstattung der Schulen 
ist, hat die Pandemie noch einmal deutlich gezeigt. 

Mit den Mitteln des Sondervermögens wird auch 
der Ausbau von Gigabit  - und Mobilfunknetzen 
vorangebracht.

Mit den Eckwerten für den Bundeshaushalt  2022 
und den Finanzplan bis 2025 sollen auch die Maß-
nahmen des im Rahmen der Krisenbekämpfung 
der Europäischen Union (EU) zu erstellenden Deut-
schen Aufbau- und Resilienzplans ausfinanziert 
werden. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf öko-
logischer Modernisierung und Digitalisierung. Mit 
rund 16 Milliarden Euro bis 2025 betrifft dies u. a. 
Maßnahmen für Elektromobilität, Wasserstoff-
technologie und die digitale Infrastruktur. Der Fo-
kus auf zukunftsweisenden Projekten zur ökolo-
gischen Modernisierung und Digitalisierung der 
Wirtschaft und des Staats wird in Abbildung  3 
deutlich. 

Investitionen in den sozialen 
Zusammenhalt

Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, wie wich-
tig ein handlungsfähiger Sozialstaat ist. Es ist die 
Kombination aus Kurzarbeitergeld und steuerli-
chen Maßnahmen sowie einem erleichterten Zu-
gang zu Leistungen der Grundsicherung, die dazu 
geführt hat, dass die Einkommen fast vollstän-
dig stabilisiert worden sind, insbesondere im un-
teren und mittleren Einkommensbereich. Auch 
weiterhin wird der soziale Ausgleich eine heraus-
gehobene Rolle spielen. Es ist wichtig, dass die Pan-
demie nicht zu einer sozialen Spaltung der Gesell-
schaft führt. Im Planungszeitraum bis  2025 zeigt 
sich diese Priorität in einem Anstieg der Sozialaus-
gaben von rund 202 Milliarden Euro im Jahr 2022 
auf rund 213 Milliarden Euro im Jahr 2025. Dabei 
stellen die Zuschüsse für die gesetzliche Rentenver-
sicherung und die Leistungen der Grundsicherung 

12
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für Arbeitsuchende die größten Posten dar. Mit 
der Erhöhung des Kindergelds sowie mit den Zah-
lungen des Kinderbonus hat die Bundesregierung 
bereits in den vergangenen Jahren Familien mit 
Kindern erheblich unterstützt. Die Ausgaben für fa-
milienbezogene Leistungen wie Elterngeld, Unter-
haltsvorschuss und Kinderzuschlag sollen von 2022 
bis  2025 um durchschnittlich etwa 700  Millionen 
Euro pro Jahr gegenüber dem bisher geltenden Fi-
nanzplan ansteigen und erreichen 2025 ein Niveau 
von etwa 10,7 Milliarden Euro. Überdies unterstützt 
der Bund mit dem Gute-Kita-Gesetz die Länder 

dabei, die Qualität in der Kindertagesbetreuung 
weiterzuentwickeln und die Teilhabe zu verbessern.

Um den sozialen Zusammenhalt weiter zu stärken, 
sollen die Mittel für Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und Rassismus sowie zur 
Stärkung des interreligiösen Dialogs erhöht wer-
den. Für das Jahr 2022 sind dafür neue Mittel von 
150  Millionen Euro vorgesehen, sodass für diese 
Zwecke insgesamt 200  Millionen Euro zentral zur 
Verfügung gestellt werden sollen. Das sind 50 Milli-
onen Euro mehr als noch 2021.

Deutscher Aufbau- und Resilienzplan bis 2025

in Mrd. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Für eine starke internationale 
Zusammenarbeit

Die Bundesregierung bekennt sich zu ihrer inter-
nationalen Verantwortung. Dies gilt für die Zusa-
gen zu humanitärer Hilfe, Krisenprävention und 
Entwicklungszusammenarbeit ebenso wie für die 
Verpflichtungen aus der Bündnisfähigkeit in der 
Organisation des Nordatlantikvertrags (North At-
lantic Treaty Organization, NATO) sowie inner-
halb der EU: Sowohl die Quote für die Entwick-
lungszusammenarbeit (ODA-Quote1) als auch die 
NATO-Quote sollen im Jahr 2022 gegenüber den 
ursprünglichen Planungen vor der Krise deutlich 
gesteigert werden.

Im Jahr  2022 sollen die ODA-relevanten Ausga-
ben der Ressorts für humanitäre Hilfe, Entwick-
lungszusammenarbeit und internationalen Kli-
maschutz um 2,4 Milliarden Euro gegenüber dem 
geltenden Finanzplan angehoben werden. Als wei-
terer Beitrag zur Stärkung des internationalen Ge-
sundheitswesens möchte die Bundesregierung im 
Jahr 2022 einen zusätzlichen Beitrag von 162 Mil-
lionen Euro für die Weltgesundheitsorganisation 
bereitstellen.

Auch bei den Verteidigungsausgaben will die Bun-
desregierung die eingeleitete Trendwende fort-
setzen. Die Mittel für den Verteidigungshaushalt 
werden in den Eckwerten für  2022 noch einmal 
um rund 2,4  Milliarden Euro auf nunmehr rund 
49,3 Milliarden Euro erhöht.

1 ODA steht für Official Development Assistance.

Prioritäten einer 
verantwortungsvollen Finanzpolitik

Die zielgerichteten, zukunftsorientierten Investi-
tionen stabilisieren und stärken künftiges Wirt-
schaftswachstum. Dies ist generationengerecht. 
Denn nur mit den Investitionen in den sozialen 
Zusammenhalt, in ein starkes öffentliches Gemein-
wesen und in eine starke Wirtschaft kann Deutsch-
land gut durch die Krise kommen. Die vorgesehe-
nen Maßnahmen sind teuer, aber Nichtstun wäre 
am Ende noch viel teurer.

Trotz der Krise ist Deutschland finanziell gut auf-
gestellt. Die Finanzierung der ergriffenen Maßnah-
men kann sich die Bundesrepublik leisten. Dies 
zeigt auch der Vergleich zu anderen Industrie-
ländern. Die Verschuldung bleibt vergleichsweise 
niedrig. Für das Jahr  2020 wird der Anstieg der 
Staatsverschuldung auf rund 70 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) geschätzt und für 2021 ist 
derzeit mit einem Anstieg der Staatsverschuldung 
auf rund 74 ½ Prozent des BIP zu rechnen. Dieser 
Anstieg ist deutlich geringer als nach dem Ende der 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Damals, im Jahr 2010, 
stieg die Staatsverschuldung auf 82,3  Prozent des 
BIP. Diese Erfahrung zeigt, dass Deutschland etwas 
in vergleichbarer Größenordnung schon einmal 
geschafft hat und auch jetzt wieder schaffen kann. 
Außerdem ist die deutsche Schuldenquote im in-
ternationalen Vergleich weiter niedrig  – die nied-
rigste im G7-Vergleich. Alle anderen G7-Staaten 
hatten bereits vor der Krise höhere Schuldenquo-
ten, als Deutschland nach der Krise voraussichtlich 
haben wird.

Allerdings bestimmt der verschärfte Pandemiever-
lauf den wirtschaftlichen Ausblick. Dies schlägt sich 
auch in krisenbedingt erheblich geringeren Ein-
nahmen und deutlich höheren Ausgaben für den 
Bundeshaushalt  2022 nieder. Daher wird es auch 
im Jahr 2022 unumgänglich sein, die Ausnahmere-
gelung für außergewöhnliche Notsituationen nach 
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Nachtragshaushalt 2021 und Eckwerte für den Bundeshaushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 

Art. 115 Abs. 2 Satz 6 Grundgesetz in Anspruch zu 
nehmen. Aufgrund der weiterhin vorliegenden au-
ßergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kon-
trolle des Staats entzieht und die die staatliche Fi-
nanzlage erheblich beeinträchtigt, empfiehlt die 
Bundesregierung dem Deutschen Bundestag, die 
Voraussetzungen für das Überschreiten der Kredit-
obergrenzen festzustellen.

In den Jahren ab 2023 sehen die Eckwerte die Ein-
haltung der Schuldenregel ohne Inanspruchnahme 
der Ausnahmeregelung vor. Dafür wird die beste-
hende Rücklage in Höhe von rund 48  Milliarden 
Euro vollständig eingesetzt. Darüber hinaus wei-
sen die Eckwerte für den Finanzplan bis  2025 ei-
nen finanzpolitischen Handlungsbedarf aus, der 
sich im Jahr  2024 auf 4,9  Milliarden Euro und im 
Jahr 2025 auf 15,2 Milliarden Euro beläuft. Ein sol-
cher Handlungsbedarf ist in Krisenzeiten nichts 
Ungewöhnliches. Nach der vorangegangenen 

Finanzkrise  2008/2009 war der Bundeshaushalt 
infolge der Stabilisierungsmaßnahmen eben-
falls mit einem hohen finanziellen Handlungsbe-
darf konfrontiert. Damals gelang es, diese Hand-
lungsbedarfe durch ein steigendes wirtschaftliches 
Wachstum und die damit verbundenen höheren 
Einnahmen aufzulösen und die Neuverschuldung 
zurückzufahren.

Eines ist aber auch klar: In den kommenden Jah-
ren wird es noch viel stärker darauf ankommen, bei 
finanziellen Aufgaben und Projekten zu priorisie-
ren. Im Entwurf für den Nachtragshaushalt  2021 
und in den Eckwerten bis  2025 sind unsere Prio-
ritäten fest verankert: Es geht um die Bewältigung 
der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
der Pandemie sowie um hohe Investitionen in eine 
moderne Infrastruktur und in den sozialen Zusam-
menhalt. So kann Deutschland stark aus der Krise 
herauswachsen. 
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Im Interview: Staatssekretär Werner Gatzer

Mit einer kurzen Unter-
brechung sind Sie seit über 
15 Jahren als Haushaltsstaats-
sekretär für die ganz großen 
Zahlen verantwortlich. Träu-
men Sie in der Nacht von 
Haushaltsansätzen, Verpflich-
tungsermächtigungen oder 
globalen Minderausgaben? 
Wie schalten Sie ab?

Nein, ich habe einen guten Schlaf. In diesen Zei-
ten ist es aber unbenommen schwerer, abzuschal-
ten. Ich versuche daher, natürlich immer im Rah-
men der geltenden Beschränkungen, so oft es geht, 
in der Natur zu sein. Ich gehe gerne wandern und 
fahre gerne Rad. Das ist zum Glück ja auch im 

Moment möglich. Auch wenn mir meine „Fahr-
radtruppe“, ein kleiner Kreis engster Freunde, mit 
denen meine Frau und ich regelmäßige Radurlaube 
verbringen, schon sehr fehlt. Ich widme daher der 
Planung künftiger Reisen durchaus viel Zeit, und 
das trägt auf jeden Fall zur Entspannung bei.

 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Werner Gatzer (Archivbild) 

© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Im Interview: Staatssekretär Werner Gatzer

Sie verhandeln jährlich 
die Haushaltsansätze mit 
den Staats sekretärinnen 
und Staats sekretären aller 
Bundes ministerien. Man 
kann sich vorstellen, dass die 
Meinungen zur Finanzierung 
von unterschiedlichsten 
Vor haben gelegentlich 
auseinandergehen. Zudem 
müssen Sie auch den Gesamt-
haushalt im Blick behalten. 
Können Sie von Situationen 
berichten, die Ihnen ganz 
besonders im Bewusstsein 
geblieben sind?

Spontan fällt mir hier die Kabinettsitzung zum 
Sparpaket  2010 ein. Die Schuldenbremse war ge-
rade beschlossen und es ging darum, den Abbau-
pfad zur Einhaltung der Schuldenbremse festzule-
gen. Die Sitzung erstreckte sich über zwei Tage und 
es wurde im Kreise der Ministerinnen und Minis-
ter intensiv um die Maßnahmen gerungen. Aktuell 
wird der Bundeshaushalt durch die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie geprägt. 
Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie die 
notwendige Unterstützung für Unternehmen in 
dieser schwierigen Zeit erfordert enorme finan-
zielle Mittel, die nur durch Schulden aufgebracht 
werden können. Jetzt zeigt es sich, wie richtig der 
Verzicht auf neue Schulden in den Jahren  2014 
bis 2019 gewesen ist.

Am 24. März 2021 hat 
das Bundeskabinett einen 
Nachtragshaushalt für das 
Jahr 2021 und die Eckwerte 
für das Jahr 2022 beschlossen. 
Beide Haushalte sind stark 
von den wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie 
geprägt. Können Sie uns 
einen Überblick geben, 
welche Positionen Ihnen 
besonders wichtig sind, damit 
Deutschland die Krise gut 
meistert?

Wichtig ist zunächst, dass wir die automatischen 
Stabilisatoren wirken lassen und nicht Maßnah-
men ergreifen, die die wirtschaftliche Krise ver-
schärfen würden. Daher ist es sinnvoll, das hohe 
Niveau der Investitionen im Bundeshaushalt zu 
verstetigen. Ferner müssen wir alles tun, um die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen. Daher finde ich es sehr wichtig, dass wir für 
Testen, Impfen und den Aufbau einer Impfstoff-
produktion die notwendigen Haushaltsmittel be-
reitstellen. Zugleich dürfen wir aber auch nicht die 
Themen vergessen, die es vor der Krise schon ge-
geben hat und die uns auch zukünftig herausfor-
dern werden. Ich denke dabei insbesondere an Kli-
maschutz, die Energie- und Mobilitätswende, aber 
auch Demografie.
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Es heißt so schön: Der Haus-
halt ist Politik in Zahlen. Was 
denken Sie: Was werden, wenn 
wir die Pandemie hinter uns 
gelassen haben, die großen 
Herausforderungen sein, mit 
denen der Bundeshaushalt 
konfrontiert sein wird?

Wie schon gesagt, werden uns in den nächsten Jah-
ren die Transformationsprozesse haushaltspoli-
tisch fordern. Gleichzeitig müssen wir auch die fi-
nanzpolitischen Herausforderungen annehmen, 
d. h. die Einhaltung der Regelgrenze der Schulden-
bremse. Wir müssen diese haushaltspolitisch so 
ausrichten, dass wir aus den Defiziten wieder he-
rauswachsen und gleichzeitig die Haushaltsmittel 
bereitstellen, die erforderlich sind, um die notwen-
digen Investitionen in Klimaschutz und Infrastruk-
tur tätigen zu können.

Es gibt einen sehr bekannten 
Podcast, in dem jeder Gast 
eine ganz bestimmte Frage 
beantworten muss. Uns 
interessiert die Antwort des 
Haushaltsstaatssekretärs im 
BMF sehr: Was war Ihr letzter 
Fehlkauf? Wofür haben Sie 
privat Geld ausgegeben, was 
sich aber schnell als Fehl-
investition herausgestellt hat?

Da fällt mir ein, dass aus Sicht meiner Kinder der 
Kauf meiner letzten CD ein Fehlkauf war. Meine 
Kinder sind nämlich der Auffassung, dass man in 
der heutigen Zeit keine CDs mehr kauft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretär Werner Gatzer (Archivbild) 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Einleitung

Die deutsche Volkswirtschaft steht vor großen He-
rausforderungen. Damit Deutschland zukunftsfä-
hig bleibt, bedarf es Investitionen in erheblichem 
Ausmaß: um die Infrastruktur zu modernisieren, 
um neue Wertschöpfungsbereiche zu erschließen 
und um klimafreundlich und nachhaltig produzie-
ren und leben zu können.

Bereits vor dem Ausbruch der COVID-19-Pande-
mie zeigten Studien und Berechnungen den ho-
hen Modernisierungsbedarf bei der öffentlichen 

Infrastruktur in Deutschland.1 Auch der fortschrei-
tende Klimawandel erfordert erhebliche Inves-
titionen in klimafreundliche Technologien, den 
Umbau der Energieversorgung und eine nachhal-
tigere Mobilität. Schließlich hat die Pandemie wei-
tere Bedarfe offengelegt, etwa im Bereich der Digi-
talisierung der öffentlichen Verwaltung oder der 
Gesundheitsversorgung.

1 Bardt, H., S. Dullien, M. Hüther und K. Rietzler (2019): Eine 
solide Finanzpolitik: Investitionen ermöglichen, IMK Report, 
152, November, Institut für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung; Barišić, M., T. Krebs und M. Scheffel (2018): Eine 
Investitionsagenda für Deutschland, Wirtschaftsdienst, 98(3), 
S. 179–185; Krebs, T. und M. Scheffel (2017): Lohnende Inves-
titionen, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 18(3), S. 245–262. 
Fratzscher, M. (2015): Increasing Investment in Germany: 
Report Prepared by the Expert Commission on Behalf of the 
Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Experten-
kommission Stärkung von Investitionen in Deutschland.

Öffentliche Investitionen als Triebkraft 
privatwirtschaftlicher Investitionstätigkeit

 ● Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass öffentliche Inves-
titionen die private Investitionstätigkeit spürbar anregen. 1 € öffentlicher Investitionen (Bau, 
Ausrüstungen, Sonstige) generiert im Durchschnitt 1,50 € private Investitionen.

 ● Zudem erweisen sich gezielte öffentliche Investitionen besonders in wirtschaftlichen Schwä-
chephasen wie der Corona-Krise und bei niedrigen Zinsen als geeignetes Instrument zur wirt-
schaftlichen Stabilisierung.

 ● Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, Bildung und Gesundheit rentieren sich auch auf 
längere Zeit. Durch die im deutschen Konjunkturprogramm enthaltenen Zukunftsinvestitionen 
wird das reale Bruttoinlandsprodukt bis 2024 laut Studie jahresdurchschnittlich um etwa 0,4 Pro-
zent höher liegen als ohne diese Investitionen.

 ● Trotz der bisherigen Anstrengungen besteht aber weiterhin Modernisierungsbedarf, insbesonde-
re bei Bildung, Klimaschutz und Wohnungsbau sowie bei kommunaler Infrastruktur. Die weitere 
Verstetigung öffentlicher Investitionen auf hohem Niveau sollte somit hohe Priorität haben. Mit 
den beschlossenen Eckwerten für den Bundeshaushalt 2022 und der Finanzplanung bis 2025 
verfolgt die Bundesregierung genau dieses Ziel.
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Doch wie genau kann die öffentliche Hand dar-
auf hinwirken, dass wichtige Zukunftsinvestitio-
nen in die Transformation der Volkswirtschaft in 
ausreichender Höhe getätigt werden? Wie kann 
gedämpft verlaufenden Investitionen im privaten 
Sektor in unsicheren Zeiten effektiv entgegenge-
wirkt werden? Und kann eine solche Finanzpolitik 
die Konjunktur in Schwung bringen?

Ein aktuelles Forschungsgutachten2 des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auf-
trag des BMF zeigt, dass hierbei gezielte öffentliche 
Investitionen auf einem hohen Niveau eine zen-
trale Rolle spielen. Öffentliche Investitionen setzen 
demnach „Investitionsketten in Gang und regen 
die private Investitionstätigkeit so nachweislich 
und spürbar an“. Zudem erweisen sie sich insbeson-
dere in Wirtschaftskrisen und bei niedrigen Zinsen 
als „ein außerordentlich gutes Stabilisierungsins-
trument“, das gleichzeitig zum wachstums- und 
klimaorientierten Umbau der Volkswirtschaft bei-
trägt. Die Studie des DIW stellt somit eine äußerst 
umfassende und wertvolle empirische Analyse der 
Funktionen und Wirkungen öffentlicher Investiti-
onen in Deutschland dar.

Dieser Artikel arbeitet in den folgenden Abschnit-
ten die zentralen Aspekte und Ergebnisse des um-
fassenden DIW-Gutachtens in kurzer Form heraus 
und veranschaulicht diese. In ihrem Gutachten ge-
hen die Wissenschaftler des Instituts u. a. folgenden 
drei Kernfragen nach:3

 ● Welche Auswirkungen hat ein Anstieg der öf-
fentlichen Investitionen auf die private Investi-
tionstätigkeit in Deutschland und was sind die 
Transmissionskanäle?

2 Belitz, H., Clemens, M., Gebauer, S. und Michelsen, C. (2020), 
Öffentliche Investitionen als Triebkraft privatwirtschaftlicher 
Investitionstätigkeit, DIW Politikberatung kompakt, 158.

3 Darüber hinaus geht das DIW in der Studie der Frage nach, 
welche Auswirkungen öffentliche Investitionen auf einzelne 
Branchen und Sektoren haben. Eine ausführliche Darstellung 
der Ergebnisse auf Grundlage branchenspezifischer 
Panelmodelle findet sich in Kapitel zwei des Gutachtens.

 ● Sind öffentliche Investitionen in wirtschaftli-
chen Schwächephasen ein geeignetes finanz-
politisches Instrument zur Stärkung von Kon-
junktur und Wachstum?

 ● Welche Effekte gehen von den investiven Aus-
gaben des deutschen Konjunkturprogramms 
aus und tragen die darin enthaltenen Maß-
nahmen dazu bei, den volkswirtschaftlichen 
Investitionsbedarf zu decken?

Transmissionskanäle 
öffentlicher Investitionen zur 
privaten Investitionstätigkeit 
in Deutschland

Eine Erhöhung öffentlicher Investitionen kann mit 
verschiedenen, auch gegensätzlich wirkenden Ef-
fekten einhergehen. Zunächst steigern zusätzliche 
öffentliche Ausgaben rein technisch das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) in gleicher Höhe. Darüber hin-
aus wird die kurzfristige Nachfrage nach privaten 
Investitionen, Konsumgütern oder Importen beein-
flusst. Schließlich erhöhen öffentliche Investitionen 
den Kapitalstock und damit das Produktionspo-
tenzial. Dabei können gegensätzlich wirkende Ef-
fekte auftreten, die die private Nachfrage nach Kon-
sum- und Investitionsgütern entweder stimulieren 
(Crowding-in) oder verdrängen (Crowding-out).

Ein Grund für Crowding-in ist, dass durch staatli-
che Investitionen private Güter vermehrt nachge-
fragt und diese effizienter produziert und bereit-
gestellt werden können. Beispielsweise vereinfacht 
eine staatlich finanzierte Verbesserung des Stra-
ßenverkehrsnetzes den Transport und Handel von 
Gütern und Dienstleistungen. Private Unterneh-
men können somit effizienter produzieren und hö-
here Gewinne erwirtschaften, sodass Anreize zu 
verstärkter privater Investitionstätigkeit bestehen. 
Firmen, die mit diesen zukünftigen Produktivitäts-
gewinnen sicher planen können, werden bereits in 
der Gegenwart mehr investieren.
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Beim Crowding-out-Effekt verdrängen öffentliche 
Investitionen die privatwirtschaftliche Nachfrage. 
Diese Effekte werden meist daraus abgeleitet, dass 
der Staat zur Finanzierung von öffentlichen In-
vestitionen neue Staatsanleihen begibt. Die Kon-
sequenz der dadurch gestiegenen Kreditnachfrage 
sind höhere Zinsen und somit steigende Kapital-
kosten. Dies verschlechtert wiederum die Finan-
zierungsbedingungen der Unternehmen, weshalb 
Investitionen aufgeschoben werden oder sogar 
vollständig ausbleiben könnten. In Phasen von an-
haltenden Niedrigzinsen dürfte dieser Kanal aller-
dings deutlich abgeschwächt sein.

Für Deutschland finden die DIW-Wissenschaft-
ler auf Grundlage umfangreicher empirischer Mo-
delle und mit einem umfassenden Investitions-
maß robuste Evidenz für Crowding-in-Effekte. Wie 
in Abbildung  1 dargestellt, setzen insbesondere 
öffentliche Sachinvestitionen volkswirtschaftli-
che Investitionsketten in Gang, indem sie die pri-
vate Investitionstätigkeit spürbar anregen (siehe 
Infobox für eine Definition der verschiedenen 
Investitionsarten).

Zwischenfazit

Öffentliche Investitionen setzen volkswirtschaftli-
che Investitionsketten in Gang. 1 € öffentlicher In-
vestitionen (Bau, Ausrüstungen, Sonstige) generiert 
im Durchschnitt 1,50 € private Investitionen. Dabei 
erhöhen öffentliche Ausgaben für Ausrüstungen 
vor allem kurzfristig die private Investitionsnach-
frage. Öffentliche Bau- und Ausrüstungsinvestiti-
onen sorgen dafür, dass private Unternehmen in 
Ausrüstungen investieren, u.  a., um zusätzlich öf-
fentliche Bauaufträge ausführen zu können. For-
schungs- und Entwicklungsinvestitionen erhöhen 
hingegen vor allem das mittelfristige Potenzial-
wachstum. Staatliche Investitionen in Infrastruk-
turvorhaben bewirken sowohl kurzfristige als auch 
mittelfristige Effekte.

Investitionsbegriff

Die durchgeführten Analysen richten sich 
auf unterschiedliche Investitionsarten. 
Grundsätzlich wird auf die Datengrund-
lage der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen (VGR) zurückgegriffen, d. h. 
die Investitionen werden beispielsweise 
anders als in der Kassenstatistik gemäß 
ihrem Fortschritt gebucht und nicht nach 

Durchschnittlicher Crowding-in Effekt öffentlicher Investitionen in kurzer und mittlerer Frist
€ BIP pro eingesetztem €

Quelle: DIW
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Abbildung 1
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Crowding-in-/Crowding-out-Effekte¹ öffentlicher Bruttoanlageinvestitionen nach Zuständen,  
1. Quartal 1970 bis 4. Quartal 2018

Tabelle 1

(1) Konjunktur (2) Unsicherheit (3) Zinsniveau (4) Verschuldung

Gap>0 Gap<=0 Sicher Unsicher Hoch Niedrig >0,35 <0,35

Impuls 1,33 1,13 1,33 0,83 1,13 1,43 1,43 1,02

1 Jahr 0,73 1,53 1,23 1,93 0,02 2,33 1,62 0,92

3 Jahre 0,02 1,93 1,02 2,83 -0,52 2,23 1,8 2,62

5 Jahre -0,5 3,52 1,1 3,8 0,3 3,73 1,9 4,3

Durchschnitt 0,2 2,0 1,1 2,6 -0,1 2,2 1,7 2,3

1 Crowding-in/-out wird gemessen als Anstieg der privaten realen Investitionen im Zuge eines Anstiegs der öffentlichen Investitionen 
um einen kaufkraftbereinigten Euro. Ein Wert von 1 bedeutet, dass 1 € reale öffentliche Investitionen mit einem Anstieg von realen 
privaten Investitionen in Höhe von ebenfalls 1 € einhergehen. Bei einem Crowding-out ist der Wert negativ. 

2 68-Prozent-Signifikanzniveau.
3 95-Prozent-Signifikanzniveau.
Quelle: DIW
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Zahlungszeitpunkten. Für die öffentlichen 
Investitionen werden die Zeitreihen für 
den Gesamtstaat und damit des Bundes, der 
Länder und der Kommunen verwendet. Es 
werden drei grundsätzliche Abgrenzungen 
für öffentliche Investitionen definiert:

Bruttoanlageinvestitionen: Die öffentli-
chen Bruttoanlageinvestitionen in der VGR 
umfassen die Bestandsveränderungen von 
physischem Kapital, u. a. Sachinvestitionen 
in Wohn- und Nichtwohnbauten (Infra-
struktur), Maschinen, Anlagen, Waffen(-sys-
teme), aber auch in geistiges Eigentum wie 
Software, Lizenzen, Forschung und Ent-
wicklung. Diese Investitionen werden in der 
Studie als Investitionen im engen Sinne oder 
Bruttoanlageinvestitionen verwendet.

Investiv wirkende Ausgaben: In der Analyse 
wird die erste Kategorie der Bruttoanlagein-
vestitionen um Investitionszuschüsse und 
-zulagen erweitert. Zeitreihen für die Inves-
titionszuschüsse und -zulagen stammen 
ebenfalls aus der VGR. Dort zählen sie zu den 
Vermögenstransfers.

Investitionen im weiteren Sinne: Ein erwei-
terter Investitionsbegriff umfasst schließ-
lich auch Posten wie Investitionen in das 

Humanpotenzial. Darunter fallen Erzie-
hungsausgaben für Kleinkinder, Bildungs- 
und Ausbildungsausgaben für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene und Wei-
terbildungsausgaben. Darüber hinaus zählen 
auch Ausgaben dazu, die zu einer besse-
ren gesundheitlichen Versorgung beitragen, 
sowie Ausgaben für die Durchführung staat-
licher Leistungen im Bereich Forschung und 
Entwicklung. Solche öffentlichen Ausgaben 
werden in der VGR zu einem großen Anteil 
dem Staatskonsum zugerechnet. Die öffent-
lichen Ausgaben werden vom Statistischen 
Bundesamt vierteljährlich disaggregiert 
nach öffentlichen Sektoren veröffentlicht.

Sind öffentliche Investitionen 
in Rezessionen ein 
geeignetes Instrument zur 
konjunkturellen Stabilisierung?

Die Ausprägung der Wirkung öffentlicher Inves-
titionen kann auch vom spezifischen Umfeld ab-
hängen, in dem sich eine Volkswirtschaft befindet. 
Diese sogenannten Nichtlinearitäten in Abhängig-
keit von verschiedenen makroökonomischen Um-
feldern untersuchen die Autorin und die Autoren 
der DIW-Studie mit lokalen Projektionsmodellen. 
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Dafür erfassen sie den Zustand der Volkswirtschaft 
mit dafür plausiblen Kennzahlen: die gesamtwirt-
schaftliche Produktionslücke als Maß für den kon-
junkturellen Zustand, das Zinsniveau als Maß für 
die geldpolitische Ausrichtung, den World Uncer-
tainty Index als globales Unsicherheitsmaß und 
schließlich die jährliche Neuverschuldung in Pro-
zent des BIP als Maß für die finanzpolitische Lage. 
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der zustandsabhängi-
gen empirischen Schätzungen.

Demnach ist der Crowding-in-Effekt gerade in 
Phasen der wirtschaftlichen Unterauslastung hoch 
(Spalte 1). Dies spricht dafür, dass öffentliche Inves-
titionen in Zeiten von Wirtschaftskrisen, in denen 
die Kapazitäten gering ausgelastet sind, große po-
sitive Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Nach-
frage entfalten. Hingegen sind in Zeiten ausgelas-
teter Kapazitäten Fachkräfte knapp und Firmen 
können weitere Aufträge aufgrund fehlender Per-
sonal- und Sachkapazitäten nicht mehr annehmen. 
Zusätzliche staatliche Bruttoanlageinvestitionen 
führen dann kurzfristig nicht zu zusätzlichen pri-
vaten Investitionen, sondern erhöhen Löhne und 
Preise im Inland oder versickern zum Teil im Aus-
land, weil Unternehmen im Ausland investieren.

Die Autorin und die Autoren kommen auch zu dem 
Ergebnis, dass wirtschaftliche Unsicherheit den Zu-
sammenhang beeinflusst (Spalte 2). In Phasen ho-
her Unsicherheit, etwa während politischer oder 
struktureller Umbrüche, scheuen Unternehmen 
langfristige, innovative, aber gleichzeitig risiko-
reiche Investitionsprojekte. Diese werden entwe-
der durch kurzfristige und oftmals wenig innova-
tive Erhaltungsinvestitionen ersetzt oder gänzlich 
verschoben. In solchen Zeiten kann die Regierung 
insbesondere durch langfristig angelegte und vo-
rausschauend kommunizierte finanzpolitische 
Maßnahmen Planungssicherheit schaffen. Die da-
durch gewonnene Stabilität reduziert die wirt-
schaftliche Unsicherheit für private Unterneh-
men, in innovative, aber risikoreiche Projekte zu 
investieren.

Allerdings könnten die Rolle der konjunkturel-
len Lage und auch der Einfluss von Unsicherheit 
überschätzt werden, da sowohl Phasen der Unter-
auslastung als auch unsichere Zeiten oftmals mit 
einer Phase niedriger Zinsen einhergehen bezie-
hungsweise Zentralbanken auf eine Rezession und 
hohe Unsicherheit mit Zinssenkungen reagieren. 
Denn die Überauslastung und Unsicherheit ma-
nifestieren sich in höheren und volatileren Inflati-
onsraten. Zentralbanken, die der Preisstabilität ver-
pflichtet sind, erhöhen in diesen Phasen die Zinsen. 
Umgekehrt ist es in Phasen einer Unterauslastung: 
Wird der Zins seitens der Notenbank nun auf ei-
nem niedrigen Niveau gehalten, wird die negative 
Verdrängungswirkung (Crowding-out) des Kapi-
talkostenkanals minimiert, da Firmen erwarten, 
dass während einer Niedrigzinsphase kreditfinan-
zierte öffentliche Investitionen die Kapitalkosten 
nicht signifikant erhöhen werden. Die Schätzer-
gebnisse stützen diese Überlegungen. Es zeigt sich, 
dass die Verdrängungswirkung öffentlicher Inves-
titionen in Niedrigzinsphasen signifikant geringer 
ist (Spalte 3).

Finanzpolitisch festgelegte Verschuldungsgren-
zen können als eine Art Benchmark dienen, wel-
ches Maß an Neuverschuldung zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt als „nachhaltig“ angesehen wird. 
Würde beispielsweise eine strukturelle Neuver-
schuldung oberhalb eines Referenzwertes erfolgen 
(z. B. 0,35 Prozent des BIP aus der Schuldenregel), 
könnten diese als zu hoch angesehen werden und 
Zinsaufschläge auf Staatsanleihen zur Folge haben. 
Dies könnte in der Folge auch die Kapitalkosten 
der Unternehmen beeinflussen. Die Schätzungen 
(Spalte  4) zeigen, dass der Crowding-in-Effekt im 
Durchschnitt während einer durch geringere Neu-
verschuldung gekennzeichneten Phase größer ist. 
Im ersten Jahr ist der Effekt noch kleiner als bei ei-
ner hohen Neuverschuldung, im Zeitverlauf über-
steigt er diesen jedoch. Allerdings sind die gemes-
senen Effekte nur schwach signifikant.
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Zwischenfazit

Besonders in wirtschaftlichen Krisen und bei nied-
rigen Zinsen sind öffentliche Investitionen ein ge-
eignetes Stabilisierungsinstrument: In der aktuel-
len Corona-Krise (Rezession, niedriges Zinsniveau, 
hohe Unsicherheit) sollten öffentliche Investitio-
nen deshalb deutlich höhere Stabilisierungs- und 
Wachstumseffekte erzeugen als in Phasen der 
Normalauslastung.

Welche Effekte gehen 
von den investiven 
Ausgaben des deutschen 
Konjunkturprogramms aus?

Damit Deutschland zukunftsfähig bleibt, bedarf es 
Investitionen in erheblichem Ausmaß, um die be-
stehende Substanz zu modernisieren, um zukünf-
tige Wertschöpfungsbereiche zu erschließen und 
um klimafreundlich und nachhaltig produzie-
ren und leben zu können. Die Bundesregierung 

geht diese Herausforderungen u.  a. mit dem im 
Juni  2020 beschlossenen Konjunkturprogramm 
mit einem Gesamtvolumen von 130  Mrd. € in 
den Jahren  2020 und  2021 an. Darin enthalten ist 
ein „Zukunftspaket“ mit öffentlichen Investitio-
nen und Investitionszuschüssen in Höhe von rund 
43  Mrd. € bis  2024. Das „Zukunftspaket“ enthält 
in einem größeren Umfang als in bisherigen Kon-
junkturprogrammen kapazitätsschaffende Moder-
nisierungsmaßnahmen. Es sieht wichtige Investi-
tionen in die öffentliche Infrastruktur, bei Bildung 
und auf kommunaler Ebene vor. Zudem fördert 
es Schlüsseltechnologien in den Bereichen Digi-
talisierung, Klimaschutz und Mobilität. Außer-
dem wird das Gesundheitswesen gestärkt und der 
Schutz vor Pandemien verbessert.

Zur Analyse der Effekte aus den investiven Ausga-
ben des deutschen Konjunkturprogramms auf pri-
vate Investitionen und die gesamtwirtschaftliche 
Aktivität verwenden die Autorin und die Autoren 
ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, das die Er-
wartungsbildung privater Haushalte und Firmen 
explizit berücksichtigt.

Private Investitionen und BIP infolge der öffentlichen Investitionen des Konjunkturprogramms
vom Juli 2020
in Mrd. €

Quelle: DIW
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Unter der Annahme, dass von rund 43  Mrd. € an 
Investitionen im weiteren Sinne bis  2024 rund 
37  Mrd. € auf Bruttoanlageinvestitionen und In-
vestitionszuschüsse entfallen und der Restbetrag 
zukunftsorientierten Ausgaben im Bildungs- und 
Gesundheitsbereich (Humanpotenzialausgaben) 
zugeordnet werden kann, führen die Forscher ihre 
Schätzungen durch. Abbildung  2 illustriert die 
Ergebnisse.

Für sich genommen könnten die 37 Mrd. € an Inves-
titionen und die Zuschüsse bis 2024 gut 29 Mrd. € 
zusätzliche private Investitionen auslösen. Unter 
Berücksichtigung von „Sickerungsverlusten“ (vor 
allem durch Importe) könnte sich das BIP so um 
insgesamt rund 45  Mrd. € erhöhen. Werden auch 
Teile der Ausgaben für Bildung und Gesundheit zu 
den Investitionen gezählt, könnte das BIP sogar um 
67 Mrd. € steigen. Den Modellschätzungen zufolge 
könnte somit 1 € dieser öffentlichen Ausgaben ku-
muliert bis  2024 etwa 1,60 € zusätzliches BIP mit 
sich bringen. Dadurch läge das reale BIP bis  2024 
jahresdurchschnittlich um etwa 0,4 Prozent höher 
als ohne das Konjunkturprogramm.

Trägt das „Zukunftspaket“ der 
Bundesregierung nachhaltig zur 
Modernisierung der deutschen 
Volkswirtschaft bei?

Dieser Frage nähert sich die Studie über eine Un-
tersuchung der Investitionsbedarfe in Deutsch-
land und dem Beitrag bestehender Investitions-
programme der Bundesregierung zu deren Abbau. 
Bereits vor dem Ausbruch der COVID-19-Pan-
demie zeigten Studien und Berechnungen, dass 
Deutschland einen hohen Modernisierungsbe-
darf u.  a. in den Bereichen Klimaschutz, kommu-
nale und digitale Infrastruktur sowie bei Bildung 
hat. In einer viel zitierten Referenzstudie4 wird die-
ser Bedarf bis zum Jahr 2030 mit etwa 330 Mrd. € 
ausgewiesen (Tabelle  2). Zudem hat die Pande-
mie ergänzende Bedarfe etwa im Bereich der 

4 Krebs und Scheffel (2017). Andere Studien weisen Werte 
zwischen 300 Mrd. € und 450 Mrd. € aus.

Gesundheitsversorgung offengelegt. Darauf auf-
bauend und unter Verwendung der Erkenntnisse 
aus den vorherigen Teilen ermitteln die Autorin 
und die Autoren der DIW-Studie die aktuell ver-
bleibenden Investitionsbedarfe.

Demnach hat die Bundesregierung seit  2018 die 
Modernisierung in den Bereichen Bildung, Verkehr, 
Klima, Digitalisierung, Gesundheit und Wohnungs-
bau mit rund 120 Mrd. € gefördert. Darin enthalten 
sind die Maßnahmen des Koalitionsvertrags. Zu-
sätzlich trägt das Konjunkturprogramm insbeson-
dere mit dem Zukunftspaket einen signifikanten 
Teil zur Modernisierung der deutschen Volkswirt-
schaft bei. Nach Einschätzung der Studienautorin 
und -autoren dürfte der verbleibende Bedarf mit 
rund 220 Mrd. € bis 2030 weiterhin hoch sein. Der 
größte Investitionsbedarf besteht demnach in der 
Bildungspolitik mit 78  Mrd. €, gefolgt von Klima 
und Verkehr mit 69  Mrd. €, dem Bausektor mit 
47 Mrd. € und dem Digitalbereich mit 26 Mrd. €.

Zwischenfazit

Die Studie zeigt, dass sich Investitionen in die öf-
fentliche Infrastruktur, Bildung und Gesundheit 
auf längere Zeit wirtschaftlich rentieren. Für das 
deutsche „Zukunftspaket“ zeigt sich, dass das reale 
BIP bis 2024 infolge der Investitionen jahresdurch-
schnittlich um etwa 0,4 Prozent höher liegen wird 
als ohne das Programm. Angesichts negativer rea-
ler Finanzierungskosten des Staates im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld sollte das zusätzliche Wachstum 
auch einen spürbaren Beitrag bei der mittelfristi-
gen Rückführung der öffentlichen Verschuldung 
liefern. Daher kommt die Studie zu dem Schluss, 
dass die Bundesregierung die Modernisierung der 
deutschen Volkswirtschaft mit den Maßnahmen 
des Koalitionsvertrags und des Konjunkturpro-
gramms gezielt vorantreibt. Spürbare Investitions-
bedarfe sind aber weiterhin vorhanden, insbeson-
dere bei Bildung, Klimaschutz und Wohnungsbau 
sowie der Infrastruktur auf kommunaler Ebene.
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Schlussbemerkungen

Klimaschutz und zunehmende Digitalisierung 
stellten viele Volkswirtschaften bereits vor der Co-
rona-Pandemie vor immense Herausforderungen. 
Die Pandemie hat weitere Bedarfe für wichtige Zu-
kunftsinvestitionen offengelegt, etwa im Bereich 
der Digitalisierung, öffentlicher Verwaltungen oder 
der Gesundheitsversorgung. Hinzu kommt derzeit 
die Herausforderung, die Konjunktur möglichst 
gut zu stabilisieren und dabei gleichzeitig die not-
wendigen Weichen für die Wirtschaft der Zukunft 
zu stellen.

In genau diesem Umfeld bietet die neue Stu-
die des DIW einen wertvollen und empirisch fun-
dierten Beitrag zur Schlüsselrolle öffentlicher In-
vestitionen. Die Studie zeigt für Deutschland, dass 
insbesondere öffentliche Sachinvestitionen volks-
wirtschaftliche Investitionsketten in Gang setzen, 
indem sie die private Investitionstätigkeit nach-
weislich und spürbar anregen. Zudem fanden die 

Wissenschaftler heraus, dass gezielte öffentliche 
Investitionen besonders in wirtschaftlichen Krisen 
und bei niedrigen Zinsen ein geeignetes Stabilisie-
rungsinstrument sind. Im Hinblick auf die Finanz-
politik der Bundesregierung ist das eine wichtige 
Erkenntnis. Die Bundesregierung hatte mit dem In-
vestitionshochlauf der vergangenen Jahre und dem 
im Konjunkturprogramm enthaltenen „Zukunfts-
paket“ schon früh einen Schwerpunkt auf wichtige 
Zukunftsinvestitionen u.  a. für klima freundliche 
Technologien, den Umbau der Energieversor-
gung und eine nachhaltigere Mobilität gelegt. Die 
DIW-Studie legt nun nahe, dass es genau diese In-
vestitionen sind, die dafür sorgen könnten, dass 
Deutschland am Ende gestärkt aus der Krise her-
vorgehen kann.

Gleichzeitig weist die Studie aber auch darauf hin, 
dass in Deutschland trotz der bisherigen Anstren-
gungen weiterhin Modernisierungsbedarfe beste-
hen. Laut DIW ist das insbesondere bei Bildung, 
Klimaschutz und Wohnungsbau sowie im Bereich 

Investitionsbedarf in Deutschland bis 2030

in Mrd. €

Tabelle 2

Bildung Wohnungsbau Digital Klima/Verkehr Gesundheit Volumen1

Investitionsbedarf² 100 50 60 120 0 330

- Koalitionsvertrag-Maßnahmen3 17 3 18 21 0 59

Investitionsbedarf abzüglich Koalitionsvertrag³ 83 47 42 99 0 271

+ Gesundheitssektor 10 10

Investitionsbedarf vor Konjunkturprogramm 83 47 42 99 10 281

- Konjunkturprogramm4 5 0 16 30 10 61

darunter

„Zukunftspaket“5 2 16 30 48

Ganztagesschulen und -kitas 3 3

Gesundheitspaket 10 10

Aktueller Investitionsbedarf6 78 47 26 69 0 220

1 Volumen berechnet sich als Gesamtbedarf bis 2030.
2 Investitionsbedarf gemäß Fachliteratur (Krebs und Scheffel, 2017), bis 2030 fortgeschrieben.
3 Berücksichtigung der Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag für jeweils unterschiedliche Dauer: Digitalpakt Schule bis 2024, Breit-

bandausbau bis 2025, Strukturstärkungsgesetz: Kohleregionen bis 2038, Ausbau des Schienennetzes bis 2030, Fonds zur Förderung 
von Künstlicher Intelligenz bis 2025, Kommunalinvestitionförderungsgesetz bis 2022, Ausgaben für den Energie- und Klimafonds 
(ohne Bahn) bis 2023.

4 Investive und konsumtive Maßnahmen des gesamten Konjunkturprogramms in den Bereichen Bildung, Wohnungsbau, Digitalisie-
rung, Klimaschutz, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und kommunaler Infrastruktur. 

5 Investive und konsumtive Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Wohnungsbau, Digitalisierung, Klimaschutz, ÖPNV und kommunale 
Infrastruktur.

6 Ohne zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit dauerhaften Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.
Quelle: DIW
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kommunaler Infrastruktur der Fall. Die weitere 
Verstetigung öffentlicher Investitionen auf ho-
hem Niveau ist somit ein Schlüssel für eine er-
folgreiche Transformation. Mit den beschlosse-
nen Eckwerten für den Bundeshaushalt 2022 und 
der Finanzplanung bis  2025 verfolgt die Bundes-
regierung genau dieses Ziel. Für  2022 sehen die 

Eckwerte Investitionen von 50 Mrd. € vor, das sind 
gut 10 Mrd. € mehr als vor Ausbruch der Pandemie 
im Jahr  2019. Dieses hohe Niveau wird über den 
gesamten Finanzplanzeitraum gehalten, sodass 
bis 2025 eine Rekordsumme von 200 Mrd. € für In-
vestitionen zur Verfügung stehen wird, also so viel 
wie noch nie.
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Einleitung

Die erste Welle der Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen gesundheitspolitischen Ein-
schränkungen im Frühjahr  2020 führten zu dras-
tischen negativen konjunkturellen Auswirkungen. 
Vor diesem Hintergrund hat der Koalitionsaus-
schuss am 3.  Juni  2020 ein umfangreiches Kon-
junkturprogramm beschlossen, um die Folgen für 
Unternehmen und Haushalte abzufedern. Zur Stüt-
zung der Einkommenssituation privater Haushalte 
beinhaltet es Steuersenkungen, staatliche Trans-
fers und Subventionen. Dabei sollten insbesondere 
Haushalte gestärkt werden, die besonders von der 
Krise betroffen waren – etwa Familien oder Haus-
halte mit geringen Einkommen. Eine solche Be-
rücksichtigung von Verteilungswirkungen ist eine 
wichtige Dimension finanzpolitischen Handelns, 
um zielgenaue und wirkungsvolle Maßnahmen 
auszugestalten. Im Rahmen einer vom BMF in Auf-
trag gegebenen wissenschaftlichen Kurzexpertise 
wurden die Verteilungswirkungen der Auszahlung 
des Kinderbonus im September und Oktober 2020 
in Höhe von zusammengenommen 300 € sowie der 
temporären Senkung der Umsatzsteuersätze von 
19  Prozent auf 16  Prozent beziehungsweise von 

7  Prozent auf 5  Prozent im Zeitraum vom 1.  Juli 
bis 31. Dezember 2020 durch das ifo Institut unter-
sucht. Die Ergebnisse dieser Kurzexpertise werden 
im Folgenden beschrieben.1

Methodik

Die Wirkung der beiden Maßnahmen wird durch 
ein sogenanntes Mikrosimulationsmodell ermit-
telt (ifo Tax and Transfer Behavioral Microsimula-
tion Model). Diese Modellklasse erlaubt es, ex ante 
abzuschätzen, wie sich strukturelle Veränderun-
gen im Steuer- und Transfersystem auf individu-
elle Einkommensverhältnisse auswirken. Im Fall 
der oben genannten Politikmaßnahmen liegt der 
Fokus auf der Betrachtung von Änderungen der 
Einkommens- und Konsumverteilung verschiede-
ner Haushalte. Dabei unterscheidet das Modell u. a. 
nach Einkommensdezilen, der Anzahl von Kindern 
oder Haushaltstypen wie Paaren mit und ohne Kin-
der, Alleinerziehende oder Alleinstehende.

1 Die Kurzexpertise ist online abrufbar als PDF unter  
bundesfinanzministerium.de/mb/20210421

Verteilungswirkungen von Kinderbonus-
zahlung und Umsatzsteuersatzsenkung

 ● Sowohl die Zahlung des Kinderbonus im Jahr 2020 als auch die niedrigeren Umsatzsteuersätze 
im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 verbesserten die Einkommenssituation und 
die Konsummöglichkeiten von Haushalten. Beide Maßnahmen senkten die Ungleichheit, da 
insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen profitierten.

 ● Der Kinderbonus stärkte die Einkommen von Familien. Bei Familien mit geringeren Einkom-
men fallen – sowohl absolut als auch relativ gesehen – die Einkommens- und Konsumzuwäch-
se höher aus als bei Familien mit hohen Einkommen.

 ● Durch die Senkung der Umsatzsteuersätze stieg der Konsum – abhängig von der Weitergabe der 
Entlastung seitens der Unternehmen – um durchschnittlich zwischen 100 € und 200 € in jedem 
Haushalt im Jahr 2020. Alleinstehende, Alleinerziehende sowie Haushalte in den unteren Ein-
kommensdezilen profitieren relativ gesehen mit dem größten Zuwachs an Konsumausgaben.
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Konkret wird innerhalb des Modells das deutsche 
Steuer- und Transfersystem zum aktuellen Rechts-
stand nachgebildet. Für fiktive Haushalte, deren 
Charakteristika mithilfe repräsentativer Daten-
sätze (Sozio-ökonomisches Panel und Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe) ermittelt wer-
den, wird gemäß dem jeweiligen Haushaltskontext 
das verfügbare Nettoeinkommen sowie davon aus-
gehend die privaten Konsumausgaben berechnet. 
Um die Wirkung einer Maßnahme auf einen einzel-
nen hypothetischen Haushalt zu ermitteln, werden 
jeweils zwei Szenarien verglichen: Ein kontrafakti-
sches Ausgangsszenario ohne Reformmaßnahme 
mit einem, bei dem die zu untersuchende Reform 
im Steuer- und Transfersystem abgebildet wird. An-
schließend werden diese Ergebnisse auf die deut-
sche Bevölkerung, also etwa 83 Millionen Personen 
in 42 Mio. Haushalten, hochgerechnet. Beide Maß-
nahmen wirkten ausschließlich im Jahr 2020, denn 
beim Kinderbonus handelte es sich um eine einma-
lige Transferzahlung2, während die Umsatzsteuer-
satzsenkung nur bis zum 31. Dezember 2020 galt.

Um die Verteilungswirkungen der sich durch die 
Zahlung des Kinderbonus und die temporäre Um-
satzsteuersatzsenkung ergebenden Änderungen 
von Einkommen beziehungsweise Konsummög-
lichkeiten zu interpretieren, werden gängige Ar-
muts- und Ungleichheitsmaße herangezogen.

Zur Messung von Armut und Ungleichheit 
gibt es verschiedene statistische Maße, die 
Aufschluss über die Armutsgefährdung von 
Personen und Haushalten beziehungsweise 
über die Verteilung ökonomischen Wohl-
stands, beispielsweise des Einkommens, 
innerhalb der Gesellschaft geben.

In der Kurzexpertise werden zwei Ungleich-
heitsmaße, der Gini-Koeffizent und das 
P90-P10-Verhältnis sowie zwei Armutsmaße, 

2 Durch das Dritte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Drittes 
Corona-Steuerhilfegesetz) vom 10. März 2021 werden Familien 
im Laufe des Kalenderjahres 2021 durch einen erneuten 
Kinderbonus in Höhe von insgesamt 150 € unterstützt.

die Armutsrisikoquote und die Kinderar-
mutsrisikoquote, betrachtet.

Der Gini-Koeffizient liegt zwischen den 
Werten 0 und 1 und fällt umso höher aus, je 
größer die gemessene Ungleichheit ist. Das 
P90-P10-Verhältnis beziffert das Verhält-
nis der Einkommensobergrenzen des neun-
ten zum ersten Dezil des Einkommens. Auch 
dieser Quotient fällt umso größer aus, je 
mehr Ungleichheit vorherrscht.

Die Armutsrisikoquote ist definiert als Anteil 
derjenigen Haushalte, die ein Einkommen 
unterhalb der Armutsrisikoschwelle bezie-
hen. Zur Berechnung Letzterer wird ein Ein-
kommen von weniger als 60 Prozent des 
Medians der Einkommen aller Haushalte 
herangezogen. Die Kinderarmutsrisikoquote 
gibt den Anteil von Kindern in Haushal-
ten unter der Armutsrisikoschwelle an allen 
Kindern in der Bevölkerung wieder.

Ökonomische Effekte der 
Zahlung des Kinderbonus

Der Kinderbonus in Höhe von 300 € für jedes im 
Jahr  2020 kindergeldberechtigte Kind wurde im 
September (200 €) und Oktober 2020 (100 €) auto-
matisch an die berechtigten Haushalte ausgezahlt. 
Insgesamt wurde ein Kinderbonus für etwa 18 Mil-
lionen Kinder ausbezahlt.

Der Kinderbonus wurde nicht auf Sozialleistungen 
angerechnet, ist jedoch gemeinsam mit dem Kin-
dergeld beim steuerlichen Familienleistungsaus-
gleich mit der Wirkung der Freibeträge für Kin-
der zu vergleichen („Günstigerprüfung“). Ab einer 
gewissen Einkommenshöhe  – in Abhängigkeit 
von sonstigen Besteuerungsmerkmalen wie bei-
spielsweise der Kinderzahl  – übersteigt die Frei-
betragswirkung die Kindergeld- und Kinderbo-
nuszahlungen. Daher stärkt der Kinderbonus die 
Kaufkraft von Familien mit geringen Einkommen 
überproportional.
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Auswirkungen auf Einkommen und 
Konsum

Die durchschnittlichen Auswirkungen der Kinder-
bonuszahlungen auf die Einkommens- und Kon-
sumsituation von Familien mit Kindern werden in 
Tabelle 1 aufgeführt. Haushalte mit einem Kind er-
fahren einen Einkommenszuwachs, der im Mittel 
bei 256 € beziehungsweise 0,54 Prozent liegt. Auf-
grund der beschriebenen „Günstigerprüfung” ist 
dieser Betrag geringer als der Auszahlungsbetrag 
von ursprünglich 300 €. Haushalte mit Kindern ge-
ben im Durchschnitt jeweils den überwiegenden 
Teil der Kinderbonuszahlung für konsumtive Zwe-
cke aus, wobei die relativen Zuwächse der Konsum-
ausgaben in etwa ebenso hoch ausfallen wie die re-
lativen Einkommenszuwächse. Bei Haushalten mit 
zwei oder mehr Kindern steigen Einkommens- und 
Konsumzugewinn, da der Kinderbonus für jedes 
kindergeldberechtige Kind gezahlt wurde.

Eine detaillierte Analyse der Verteilungseffekte 
des Kinderbonus ermöglicht eine Darstellung der 
Haushalte nach Einkommensdezilen (siehe Ta-
belle  2). Für Haushalte mit einem Kind erhöhte 
sich bis zum vierten Einkommensdezil das durch-
schnittliche Netto-Haushaltseinkommen vollstän-
dig um den ausgezahlten Kinderbonus. Haushalte 
im ersten Einkommensdezil haben ein um 1,73 Pro-
zent erhöhtes Einkommen und steigern ihren Kon-
sum um 1,54 Prozent. Im dritten Einkommensdezil 

steigern sich Einkommen und Konsum um 0,99 be-
ziehungsweise 0,77  Prozent. Im fünften Einkom-
mensdezil beträgt der durchschnittliche Kon-
sumzuwachs noch mehr als 0,5  Prozent und die 
„Günstigerprüfung“ entfaltet erstmals marginale 
Wirkung. In den obersten beiden Einkommensde-
zilen macht sich die „Günstigerprüfung“ der steu-
erlichen Kinderfreibeträge deutlich bemerkbar. 
Hier fallen die Einkommenssteigerungen  – abso-
lut wie relativ gesehen – deutlich geringer aus und 
liegen nur noch bei 0,20 beziehungsweise 0,07 Pro-
zent (144 € beziehungsweise 80 €). Auch der Kon-
sum dieser Haushalte reagiert weniger ausgeprägt. 
Haushalte mit zwei oder mehr Kindern profitieren 
in ähnlicher Weise im unteren Einkommensbereich 
am stärksten, die jeweiligen absoluten und relativen 
Effekte fallen dabei deutlich höher aus (siehe exem-
plarischer Fall für zwei Kinder in Tabelle 2).

Die gesamtwirtschaftliche Wirkung der Maß-
nahme kann mithilfe einer Betrachtung aller Haus-
halte in Deutschland ermittelt werden. Ausweislich 
der letzten Zeile in Tabelle  1 erhöhte die Zahlung 
des Kinderbonus das Haushaltseinkommen aller 
Haushalte – also inbegriffen auch jene, die keinen 
Kinderbonus erhalten haben  – im Durchschnitt 
im Jahr  2020 um etwa 90 €, was einem Plus von 
0,24  Prozent entspricht. Der Konsum erhöht sich 
um 0,20  Prozent. Diese Betrachtung verdeutlicht, 
dass die Zahlung des Kinderbonus eine signifikante 
volkswirtschaftliche Dimension hat.

Durchschnitt-
liches Haus-

haltseinkommen
Änderung zum 

Ausgangsszenario

Änderung zum 
Ausgangsszenario 

in %
Durchschnittliche 
Konsum ausgaben

Änderung zum 
Ausgangs szenario

Änderung zum 
Ausgangs szenario  

in %

Nach Anzahl der Kinder

Ein Kind 47.498 256 0,54 29.427 137 0,47

Zwei Kinder 54.762 485 0,89 33.120 251 0,76

Drei Kinder 52.351 769 1,49 32.860 407 1,26

Gesamt

37.090 90 0,24 23.246 47 0,20

Werte in €, sofern nicht anders bezeichnet. 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen

Wirkungen des Kinderbonus auf Haushalte mit Kindern sowie Gesamteffekt der 
Maßnahme auf alle deutschen Haushalte

Tabelle 1
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Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet)

1. Dezil 2. Dezil 3. Dezil 4. Dezil 5. Dezil

Haushaltseinkommen

Haushalte mit 1 Kind 17.682 26.212 30.618 36.039 41.651

Haushalte mit 2 Kindern 23.821 31.538 37.886 42.512 47.623

Änderungen zum Ausgangsszenario

Haushalte mit 1 Kind 300 300 300 300 292

Haushalte mit 2 Kindern 600 600 597 593 578

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Haushalte mit 1 Kind 1,73 1,16 0,99 0,84 0,71

Haushalte mit 2 Kindern 2,58 1,94 1,60 1,41 1,23

Konsumausgaben

Haushalte mit 1 Kind 14.156 19.825 22.245 25.287 28.180

Haushalte mit 2 Kindern 18.567 23.577 26.804 29.042 31.658

Änderungen zum Ausgangsszenario

Haushalte mit 1 Kind 215 181 171 162 150

Haushalte mit 2 Kindern 394 344 318 299 279

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Haushalte mit 1 Kind 1,54 0,92 0,77 0,65 0,53

Haushalte mit 2 Kindern 2,17 1,48 1,20 1,04 0,89

6. Dezil 7. Dezil 8. Dezil 9. Dezil 10. Dezil

Haushaltseinkommen

Haushalte mit 1 Kind 45.896 49.640 59.929 73.529 115.436

Haushalte mit 2 Kindern 55.532 64.756 73.868 86.492 151.119

Änderungen zum Ausgangsszenario

Haushalte mit 1 Kind 286 259 226 144 80

Haushalte mit 2 Kindern 505 426 308 152 111

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Haushalte mit 1 Kind 0,63 0,53 0,38 0,20 0,07

Haushalte mit 2 Kindern 0,92 0,66 0,42 0,18 0,07

Konsumausgaben

Haushalte mit 1 Kind 29.921 31.621 36.429 41.528 52.235

Haushalte mit 2 Kindern 34.840 39.040 42.103 45.935 64.241

Änderungen zum Ausgangsszenario

Haushalte mit 1 Kind 138 124 101 61 29

Haushalte mit 2 Kindern 229 185 129 61 36

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Haushalte mit 1 Kind 0,46 0,39 0,28 0,15 0,06

Haushalte mit 2 Kindern 0,66 0,48 0,31 0,13 0,06

Werte in €, sofern nicht anders bezeichnet. Alle Werte auf volle Euro gerundet.
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen

Auswirkungen der Zahlung eines Kinderbonus für Haushalte verschiedener Einkommensklassen Tabelle 2
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Verteilungswirkungen

Die Zahlung des Kinderbonus verbessert die be-
trachteten Ungleichheitsmaße. Der Gini-Koef-
fizient sinkt gegenüber dem Ausgangsszenario 
bezogen auf die Haushaltseinkommen um 0,2 Pro-
zent (siehe Tabelle  3). Das P90-P10-Verhältnis be-
zogen auf das Haushaltseinkommen sinkt um 
0,038  Punkte und bezogen auf die Konsumausga-
ben um 0,021 Punkte. Der Kinderbonus stellt also 
eine finanzielle Entlastung insbesondere von Fami-
lien mit niedrigen und mittleren Einkommen dar 
und reduziert die bestehende finanzielle Ungleich-
heit. Zu beachten ist, dass diese Berechnungen auf 
die Gesamtheit aller deutschen Haushalte bezo-
gen wird. Bezöge man die Berechnungen allein auf 
die Haushalte mit Kindern, fielen die Effekte noch 
deutlicher aus.

Der Kinderbonus erhöht insbesondere in den un-
teren und mittleren Einkommensdezilen das Net-
tohaushaltseinkommen und dadurch das Me-
dianeinkommen. Entsprechend erhöht sich die 
Armutsrisikoschwelle, wodurch mehr Personen 
rein mechanisch unter die Armutsrisikoschwelle 
fallen können. Die Armutsrisikoschwelle, gemes-
sen am Äquivalenzeinkommen, steigt durch den 
Kinderbonus um 3,50 € pro Monat. Trotz die-
ser Verschiebung verringert sich das relative Maß 
der Armutsrisikoquote um 0,4  Prozentpunkte. Da 

Familien in den unteren Einkommensdezilen eher 
von der vollen Wirkung des Kinderbonus profi-
tieren sowie aufgrund der Nichtanrechnung auf 
Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch werden viele Haushalte über die Armutsrisi-
koschwelle gehoben und das Maß für relative Ar-
mut verringert sich. Reformgemäß reagiert die 
Kinderarmutsrisikoquote am deutlichsten; sie 
sinkt um 1,5 Prozentpunkte.

Ökonomische Effekte 
der temporären 
Umsatzsteuersatzsenkung

Als fiskalisch umfangreichste nachfragestützende 
Maßnahme sah das Konjunkturprogramm eine 
Absenkung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes 
von 19  Prozent auf 16  Prozent und des ermäßig-
ten Umsatzsteuersatzes von 7  Prozent auf 5  Pro-
zent für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. De-
zember  2020 vor. Bei einer Umsatzsteuersenkung 
können die Unternehmen die niedrigere Umsatz-
steuer grundsätzlich an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher weitergeben, sodass diese Waren und 
Dienstleistungen billiger werden. Die Unterneh-
men sind hierzu jedoch nicht verpflichtet. Der Um-
fang der Weitergabe dürfte für verschiedene Güter 
unterschiedlich hoch sein, weshalb im Folgenden 

Auswirkungen von Umsatzsteuersatzsenkung und Kinderbonus auf verschiedene 
Ungleichheitsmaße
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Tabelle 3

Haushaltseinkommen Konsum

Kinderbonus

Gini-Koeffizient (in %) -0,2 -

P90-P10-Verhältnis (absolute Veränderung) -0,038 -0,021

Armutsrisikoschwelle (in Äquivalenzeinkommen €/Monat) 3,50 -

Armutsrisikoquote (in %) -0,4 -

Kinderarmutsrisikoquote (in %) -1,5 -

Senkung Umsatzsteuersätze

P90-P10-Verhältnis, vollständige Weitergabe (absolute Veränderung) - -0,005

P90-P10-Verhältnis, hälftige Weitergabe (absolute Veränderung) - -0,002

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen
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zwei Szenarien angenommen werden, die einen re-
alistischen Korridor aufspannen: Zum einen wird 
eine vollständige Weitergabe der Umsatzsteuer-
senkungen unterstellt, zum anderen wird von ei-
ner hälftigen Weitergabe ausgegangen. Es wird 
zudem unterstellt, dass sich die Haushaltseinkom-
men durch die Umsatzsteuersatzsenkung, eine in-
direkte Steuer, in der kurzen Frist nicht ändern. Es 
werden daher im Folgenden nur die Wirkungen 
auf die Konsumausgaben betrachtet. Weiterhin ist 
zu beachten, dass im gewählten Modellrahmen et-
waige Vorzieheffekte – ein wesentlicher Wirkungs-
kanal der Maßnahme  – unberücksichtigt bleiben. 
Insofern stellen die dargestellten Ergebnisse eine 
konservative Abschätzung der Konsumanpassun-
gen dar.

Auswirkungen auf den Konsum 
und Verteilungswirkung

Die Umsatzsteuersatzsenkung mit unterstellter 
vollständiger Weitergabe an die Endverbrauche-
rinnen und -verbraucher führt zu einer Erhöhung 
des durchschnittlichen Konsums aller Haushalte 
von 0,88 Prozent beziehungsweise 203 € (siehe Ta-
belle 4). Alleinstehende sowie Alleinerziehende re-
agieren mit der höchsten relativen Steigerung der 
Konsumausgaben (0,93 beziehungsweise 0,89 Pro-
zent), Paare ohne beziehungsweise mit Kindern re-
agieren jeweils mit in etwa gleichen Konsumände-
rungen (0,85 beziehungsweise 0,84  Prozent). Zwar 
fallen die Entlastungen bei Familien in absoluter 
Höhe mit Beträgen zwischen 254 € und 274 € – ab-
hängig von der Anzahl der Kinder – am höchsten 
aus. Aber Familien haben im Mittel deutlich höhere 
Konsumausgaben, sodass der relative Anstieg der 
Konsumausgaben nur zwischen 0,83  Prozent und 
0,87  Prozent liegt. Demgegenüber steigern Haus-
halte ohne Kinder ihren Konsum in diesem Szena-
rio um 0,89 Prozent.

Entwicklung der Konsumausgaben der Haushalte bei Umsatzsteuersatzsenkung
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Tabelle 4

vollständige Weitergabe hälftige Weitergabe

Durchschnittliche 
Konsumausgaben

Änderung zum 
Ausgangssze-

nario

Änderung zum 
Ausgangsszenario 

in %
Durchschnittliche 
Konsumausgaben

Änderung zum 
Ausgangssze-

nario

Änderung zum 
Ausgangsszenario 

in %

Gesamtwirkung auf alle Haushalte

23.402 203 0,88 23.300 101 0,44

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 16.866 155 0,93 16.788 77 0,46

Alleinerziehend 22.328 198 0,89 22.228 98 0,44

Paar  
ohne Kinder

27.327 230 0,85 27.211 115 0,42

Paar  
mit Kindern

33.301 278 0,84 33.162 138 0,42

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 21.298 187 0,89 21.204 93 0,44

Ein Kind 29.544 254 0,87 29.416 126 0,43

Zwei Kinder 33.144 274 0,83 33.006 137 0,42

Drei Kinder 32.721 268 0,83 32.586 134 0,41

Werte in €, sofern nicht anders bezeichnet. 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen
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Tabelle  5 weist die Wirkungen der Steuersatzsen-
kungen hinsichtlich der Einkommensverteilung 
aus. Hier zeigt sich, dass die Haushalte mit höhe-
ren Einkommen zwar einen größeren Anstieg der 
absoluten Konsumausgaben aufweisen (94 € im 
1. Dezil gegenüber 302 € im 10. Dezil), bezogen auf
die jeweils getätigten Konsumausgaben die Zu-
wächse aufgrund der Steuerentlastung in den un-
teren Einkommensdezilen jedoch höher ausfallen
(0,89 Prozent im 1. Dezil gegenüber 0,78 Prozent im 
10. Dezil). Insofern führt die Senkung der Umsatz-
steuersätze zu höheren Konsumausgaben über alle
Einkommensklassen hinweg, fällt aber relativ ge-
sehen bei Haushalten mit niedrigeren Einkommen
stärker ins Gewicht als bei Haushalten mit hohen
Einkommen. Bei einer hälftigen Weitergabe der
Umsatzsteuersatzsenkungen fallen die beschriebe-
nen Effekte in etwa halb so hoch aus.

Bei einer vollständigen Weitergabe der Umsatz-
steuersenkung an die Endverbraucherinnen und 
-verbraucher sinkt das P90-P10-Verhältnis bezogen 
auf den Konsum um 0,005 Punkte (siehe Tabelle 3).
Sofern die Umsatzsteuersenkungen nur hälftig
weitergegeben werden, sinkt das P90-P10-Verhält-
nis bezogen auf den Konsum um 0,002 Punkte. So-
mit baut die Umsatzsteuersatzsenkung bestehende
Ungleichheit bei den Konsummöglichkeiten ab,
auch wenn der Effekt eher gering ausfällt. Rechnet
man die Effekte beider Maßnahmen, Kinderbonus
und Senkung der Umsatzsteuersätze, zusammen,
sinkt das P90-P10-Verhältnis bezogen auf den Kon-
sum bei einer vollständigen Weitergabe der Um-
satzsteuersenkungen um 0,026 Punkte und bei ei-
ner hälftigen Weitergabe um 0,024 Punkte.

Wirkung einer Senkung der Umsatzsteuersätze auf Haushalte verschiedener Einkommensklassen
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Einkommensdezil (äquivalenzgewichtet)

1. Dezil 2. Dezil 3. Dezil 4. Dezil 5. Dezil

Durchschnittliche Konsumausgaben

Vollständige Weitergabe 10.582 16.183 18.057 19.830 21.293

Hälftige Weitergabe 10.535 16.107 17.973 19.739 21.196

Änderungen zum Ausgangsszenario

Vollständige Weitergabe 94 151 168 182 193

Hälftige Weitergabe 47 75 84 91 96

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Vollständige Weitergabe 0,89 0,94 0,94 0,93 0,92

Hälftige Weitergabe 0,45 0,47 0,47 0,46 0,46

6. Dezil 7. Dezil 8. Dezil 9. Dezil 10. Dezil

Durchschnittliche Konsumausgaben

Vollständige Weitergabe 22.929 24.958 27.651 30.790 39.203

Hälftige Weitergabe 22.826 24.847 27.530 30.659 39.051

Änderungen zum Ausgangsszenario

Vollständige Weitergabe 205 221 240 259 302

Hälftige Weitergabe 102 110 120 129 150

Änderungen zum Ausgangsszenario (in %)

Vollständige Weitergabe 0,90 0,89 0,88 0,85 0,78

Hälftige Weitergabe 0,45 0,44 0,44 0,42 0,39

Werte in €, sofern nicht anders bezeichnet. 
Quelle: Berechnungen des ifo Instituts im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen

Tabelle 5
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Fazit

Die Auswirkungen auf die Verteilung von Einkom-
men und Konsum sind ein wichtiger Aspekt bei 
der Ausgestaltung und der Bewertung einer fiska-
lischen Maßnahme. Die Auszahlung des Kinderbo-
nus sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteu-
ersätze gaben einerseits wichtige Impulse für eine 
Stabilisierung und Unterstützung des Hochlaufs 
der Wirtschaft nach dem Frühjahrslockdown 2020. 
Zum anderen hatten sie zum Ziel, Haushalte mit 
niedrigen Einkommen sowie Familien, die beson-
ders von den Auswirkungen der Pandemie betrof-
fen sind, im Jahr 2020 gezielt zu unterstützen.

Durch den Kinderbonus werden die Haushaltsein-
kommen und Konsumausgaben von Familien mit 
Kindern gegenüber einem Ausgangsszenario ohne 
Reformmaßnahmen deutlich erhöht, wobei Haus-
halte umso stärker profitieren, je mehr Kinder sie 
haben. Für Haushalte mit einem Kind steigt das 
Einkommen durchschnittlich um 256 € bezie-
hungsweise 0,54 Prozent. Der Kinderbonus bewirkt 
bei Haushalten mit niedrigeren Einkommen hö-
here Einkommens- und Konsumzuwächse als bei 
Haushalten mit hohen Einkommen. Dies bedeutet, 
dass vor allem Familien mit geringeren und mitt-
leren Einkommen, die besonders durch die Co-
rona-Krise belastet wurden und werden, relativ 
bessergestellt werden. Darüber hinaus hat die Zah-
lung des Kinderbonus die Wirtschaft im Jahr 2020 

insgesamt signifikant gestärkt, denn der Konsum 
aller Haushalte fiel um 0,2 Prozent höher aus als in 
einem Szenario ohne die Maßnahme.

Die Umsatzsteuersatzsenkungen haben zunächst 
keinen direkten Effekt auf die durchschnittli-
chen Haushaltseinkommen, beeinflussen jedoch 
die Konsummöglichkeiten der Haushalte. Wird 
die Steuersatzsenkung vollständig von den Unter-
nehmen weitergegeben, steigt der durchschnittli-
che Konsum um 0,9 Prozent in jedem Haushalt im 
Jahr  2020. Bei einer hälftigen Weitergabe sind es 
etwa 0,4 Prozent. Alleinstehende, Alleinerziehende 
sowie Haushalte mit geringeren Einkommen re-
agieren relativ gesehen mit dem größten Zuwachs 
an Konsumausgaben. Die dargestellten Konsum-
anpassungen durch die Umsatzsteuersenkungen 
stellen dabei eine untere Grenze dar, da die Berech-
nungen keine Vorzieheffekte durch die erwartete 
Erhöhung der Umsatzsteuersätze im nächsten Jahr 
berücksichtigen.

Beide Reformmaßnahmen tragen zu einer Ver-
besserung einschlägiger Ungleichheits- und Ar-
mutsmaße, etwa dem Gini-Koeffizienten, der Ar-
mutsrisikoquote oder dem P90-P10-Verhältnis, 
bei. Insbesondere der Kinderbonus ist für das Ver-
teilungsziel der finanziellen Entlastung von Fami-
lien mit niedrigen und mittleren Einkommen eine 
wirksame Leistung. 
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Das 1. Quartal 2021 war durch die Zweiteilung der wirtschaftlichen Entwicklung in eine grundsätzlich 
robuste Industrie und einen durch die Pandemie stark eingeschränkten Dienstleistungsbereich gekenn-
zeichnet.

 ● Frühindikatoren wie Auftragseingänge, Produktions- sowie Exporterwartungen und das ifo Geschäfts-
klima haben sich weiter verbessert und deuten auf eine fortgesetzt positive Entwicklung in der Industrie 
hin. Auch in aktuell noch stark von der pandemischen Lage betroffenen Dienstleistungsbereichen deutet 
sich die Erwartung einer Erholung an.

 ● Die Lage am Arbeitsmarkt konnte sich im März 2021 leicht verbessern, was insbesondere auf Entwick-
lungen in der Industrie zurückzuführen sein dürfte. Umfragebasierte Frühindikatoren zu Arbeitsmarkt 
und Beschäftigung vermittelten auch hier ein durchaus aufwärtsgerichtetes Stimmungsbild.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten bis März dieses Jahres auf rund 
68,1 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 20,3 Prozent (rund -17,4 Mrd. €) niedriger als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres, was insbesondere auf Steuermindereinnahmen im Zusammenhang mit den Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie und aufgrund steuerlicher Hilfsmaßnahmen zu deren Bewälti-
gung beruht. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 14,3 Prozent (rund 
-10,6 Mrd. €) gegenüber der Vorjahresperiode.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 129,6 Mrd. € 
und lagen damit um 40,3 Prozent (rund +37,2 Mrd. €) über dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im Zeit-
raum Januar 2021 bis März 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 61,5 Mrd. € auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) stiegen im März 2021 um 0,9 Prozent gegenüber 
März 2020. Hierzu trug ein beträchtliches Plus im Aufkommen der Steuern vom Umsatz bei, welches mit 
der Verschiebung des Fälligkeitstermins der Einfuhrumsatzsteuer zusammenhängt. Die konjunkturellen 
Auswirkungen der Corona-Krise belasteten weiterhin das Steueraufkommen. Das Aufkommen aus den 
Bundessteuern lag im März 2021 um 18,7 Prozent unter dem Steueraufkommen des Vorjahresmonats.

Europa

 ● Der Monatsbericht April 2021 beinhaltet einen Rückblick auf die Videokonferenzen der Eurogruppe und 
des ECOFIN-Rats am 15. und 16. März 2021. Kernthemen der Sitzungen waren u. a. die sektoralen Aus-
wirkungen durch die COVID-19-Pandemie und die Herausforderungen der Besteuerung der digitali-
sierten Wirtschaft.
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Wirtschaftliche Entwicklung 
weiterhin zweigeteilt

Das Pandemiegeschehen und die weiterhin not
wendigen Eindämmungsmaßnahmen dämpf
ten – gemessen an den aktuell vorliegenden Indi
katoren  – im 1.  Quartal  2021 die wirtschaftliche 
Dynamik. Dies betraf primär den Dienstleistungs
bereich, während sich der produktionsnahe Be
reich grundsätzlich robust zeigte. Zwar dämpften 
Lieferengpässe bei insbesondere von der Auto
mobilbranche benötigten Komponenten die Pro
duktion etwas, insgesamt dürfte die Industrie im 
1.  Quartal  2021 aber vergleichsweise wenig vom 
pandemischen Geschehen betroffen gewesen sein. 
Gut gefüllte Auftragsbücher lassen zudem auf zu
künftige expansive Impulse hoffen. So stieg auch 
das ifo  Geschäftsklima im März  2021 weiter an. 
Die Lageeinschätzung der Unternehmen sowie 
ihre Geschäftserwartungen für die kommenden 
sechs Monate verbesserten sich deutlich. Im wei
teren Verlauf des Jahres ist im Zuge einer Stabili
sierung der pandemischen Lage und schrittweiser 
Aufhebung der Einschränkungen mit einer Fort
setzung der wirtschaftlichen Erholung dann ins
besondere auch im Dienstleistungsbereich zu rech
nen. Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute geht in ihrem am 
15.  April  2021 veröffentlichten Frühjahrsgutach
ten für dieses Jahr mit einem prognostizierten Zu
wachs des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 
3,7  Prozent von einer spürbaren wirtschaftlichen 
Erholung aus. Die Bundesregierung wird ihre Er
wartungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung im Rahmen ihrer Frühjahrsprojektion aktua
lisieren, die am 27. April 2021 veröffentlicht wird.

Die Steuereinnahmen lagen im März  2021 um 
0,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Das Plus 
dürfte jedoch nicht das Ende der negativen Aus
wirkungen der Pandemie auf die Steuereinnahmen 

darstellen. Maßgeblichen Einfluss hat die Verschie
bung des Fälligkeitstermins bei der Einfuhrumsatz
steuer, durch die ein beträchtlicher Teil des im Fe
bruar 2021 angefallenen Aufkommens letztlich erst 
im März kassenwirksam wurde (vergleiche Bericht 
zu den Steuereinnahmen). Das Bruttoaufkommen 
der Lohnsteuer dagegen, welches sich auf für Fe
bruar 2021 gezahlte Bruttolöhne und gehälter be
zieht, lag um 2,1 Prozent niedriger als im März 2020. 
Dies dürfte u. a. die anhaltend hohe Nutzung von 
Kurzarbeit in den von Pandemie und Eindäm
mungsmaßnahmen stark betroffenen Wirtschafts
bereichen reflektieren, während der diesbezügliche 
Vergleichsmonat Februar 2020 noch vor dem Pan
demieausbruch lag. Bei der Körperschaftsteuer fie
len die Vorauszahlungen für das laufende Jahr um 
circa 8  Prozent geringer als im Vorjahr aus. Ohne 
die anhaltend gute Entwicklung in der Industrie 
im vergangenen halben Jahr wäre dieser Rückgang 
aber noch stärker ausgefallen.

Dynamische Entwicklung von 
Exporten und Importen im 
Februar

Die nominalen Warenexporte setzten ihre Er
holung auch im Februar mit einem Anstieg von 
0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat weiter fort. 
Die Dynamik fiel damit jedoch im Vormonatsver
gleich etwas weniger kräftig aus. Im Zweimonats
vergleich ergab sich ein Anstieg der nominalen Ex
porte von 2,2  Prozent gegenüber der Vorperiode. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren
ausfuhren um 1,2 Prozent niedriger. In EULänder 
wurden im Zeitraum Januar bis Februar 2021 ins
gesamt Waren im Wert von 112,9 Mrd. € exportiert. 
Dies war ein Rückgang um 3,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. In den Euroraum wurden 
dabei 3,7 Prozent weniger exportiert.

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Gesamtwirtschaft/
Einkommen¹

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2.Q 20 3.Q 20 4.Q 20 2.Q 20 3.Q 20 4.Q 20

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 101,4 -4,9 -9,7 +8,5 +0,3 -11,3 -3,9 -2,7

Jeweilige Preise 3.332 -3,4 -9,3 +7,6 +1,0 -9,2 -3,1 -1,9

Einkommen

Volkseinkommen 2.493 -2,8 -9,0 +7,3 +1,7 -8,4 -2,5 -1,2

Arbeitnehmerentgelte 1.841 -0,2 -5,0 +4,1 +0,7 -3,2 -0,6 -0,1

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

651 -9,3 -19,7 +17,4 +4,5 -22,8 -7,4 -4,9

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.983 +0,7 -1,4 +3,1 +0,4 -0,9 +0,6 +0,3 

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,8 +0,2 -6,5 +5,2 +3,1 -4,3 -1,1

Sparen der privaten Haushalte 331 +50,3 +71,2 -22,6 +16,1 +94,1 +43,9 +62,2 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Jan 21 Feb 21
Zweimonats-
durchschnitt Jan 21 Feb 21

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 +1,6 +0,9 +2,2 -7,9 -1,3 -4,6

Waren-Importe 1.025 -7,1 -3,5 +3,6 -1,8 -9,2 +0,9 -4,2

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

93,9 -8,4 -2,0 -1,6 -1,9 -4,0 -6,4 -5,2

Industrie³ 90,8 -10,7 -0,4 -1,8 -0,6 -3,1 -6,2 -4,7

Bauhauptgewerbe 116,4 +3,2 -10,5 -1,3 -8,7 -10,3 -9,2 -9,8

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,1 -10,1 -1,2 -1,9 -1,6 -2,4 -5,1 -3,8

Inland 91,7 -8,3 -2,4 -2,1 -3,2 -3,8 -6,0 -5,0

Ausland 94,4 -11,8 +0,1 -1,7 +0,1 -1,0 -4,1 -2,6

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,5 -7,0 +0,8 +1,2 +0,4 +1,4 +5,6 +3,5 

Inland 91,4 -5,8 -2,9 +4,0 -1,1 +0,9 +5,0 +3,0 

Ausland 96,9 -7,9 +3,2 -0,5 +1,5 +1,8 +6,1 +3,9 

Bauhauptgewerbe 122,8 -2,5 +2,0 . +4,6 +0,2 . -0,4

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,5 +4,2 -6,5 +1,2 -9,9 -9,3 -9,0 -9,1

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 -21,4 . -5,7 -22,2 . -4,3

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Nach einem merklichen Dämpfer im Vormo-
nat konnten die nominalen Warenimporte im Fe-
bruar mit saisonbereinigt 3,6  Prozent gegenüber 
dem Vormonat vergleichsweise kräftig zulegen. Im 
Zweimonatsvergleich ergab sich jedoch noch ein 
Rückgang von 1,8  Prozent. Gegenüber dem Vor-
jahresmonat lagen die Importe um 0,9  Prozent 
höher. Im Zeitraum Januar  bis Februar  2021 wur-
den insgesamt Waren im Wert von 94,0 Mrd. € aus 
EU-Ländern importiert, was einem Rückgang von 
2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ent-
spricht. Die Einfuhren aus Ländern des Euroraums 
fielen um 3,9 Prozent.

Die Bilanz des Warenhandels (nach Ursprungswer-
ten, mit Ergänzungen zum Außenhandel) lag im 
Zeitraum Januar  bis Februar  2021 mit 32,8  Mrd. € 
unter dem Vorjahresniveau (-1,5 Mrd. €). Der Leis-
tungsbilanzüberschuss lag mit 36,4  Mrd. € um 
1,1 Mrd. € unter dem Vorjahresniveau.

Die Frühindikatoren zum Außenhandel sind wei-
terhin aufwärtsgerichtet. So haben sich laut ifo Ins-
titut die Exporterwartungen im verarbeitenden Ge-
werbe im März 2021 erneut deutlich verbessert und 
erreichten den höchsten Wert seit Januar 2011. Die 
Exportwirtschaft profitierte insbesondere von ei-
ner starken konjunkturellen Dynamik in Asien und 
den USA. Die Auslandsaufträge im Verarbeitenden 
Gewerbe hatten zwar im Februar einen leichten 
Rückgang (-0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat) 
zu verzeichnen, lagen jedoch im Zweimonatsver-
gleich um 1,5 Prozent höher als in der Vorperiode.

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -37 +9 -8 +475 +509 +492 

Erwerbstätige, Inland 44.782 -1,1 +13 -13 . -739 -754 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  

33,54 +1,7 +4 . . -96 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,9 +1,7 . -1,2 +1,4 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +1,4 +0,7 . +0,9 +1,9 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,8 +0,7 +0,5 +1,0 +1,3 +1,7 

Ifo Geschäftsklima 
Deutschland

Saisonbereinigte Salden

Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

Klima +0,9 +3,1 +2,4 -1,0 +1,6 -2,6 +2,7 +11,2 

Geschäftslage +0,6 +3,5 +6,1 +5,3 +8,3 +3,3 +6,4 +12,0 

Geschäftserwartungen +1,2 +2,7 -1,3 -7,0 -4,8 -8,4 -0,9 +10,5 

1 Stand: April 2021.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Leichter Dämpfer für die 
Industrieproduktion im 
Februar

Der leichte Rückgang der Produktion zu Jahresbe-
ginn setzte sich im Februar weiter fort. Die Produk-
tion im Produzierenden Gewerbe sank saisonberei-
nigt um 1,6  Prozent im Vergleich zum Vormonat. 
Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der gleichzei-
tig auch der letzte Vorkrisenmonat war, lag die Pro-
duktion um 6,4  Prozent niedriger. Die Industrie-
produktion (ohne Energie und Baugewerbe) sank 
gegenüber dem Vormonat um 1,8  Prozent. Inner-
halb der Industrie sank dabei die Produktion von 
Investitionsgütern um 3,2 Prozent, die Produktion 
der Vorleistungsgüter um 1,0  Prozent. Die Kon-
sumgüterproduktion stieg dagegen um 0,2  Pro-
zent. Der Dämpfer im Februar  2021 dürfte wei-
terhin eher auf angebotsseitige Faktoren wie 
Lieferengpässe, wie beispielsweise bei den in der 
Automobilproduktion benötigten Halbleitern, als 
auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen sein. 
Die Bauproduktion nahm nach starkem Rückgang 
im Januar (-12,2 Prozent) angesichts stark winterli-
cher Witterung im Februar 2021 weiter um 1,3 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat ab.

Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag im Fe-
bruar 2021 um saisonbereinigt 1,9 Prozent niedri-
ger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahres-
monat lag der Umsatz um 5,6  Prozent niedriger. 
Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
stiegen im Februar um 1,2 Prozent gegenüber dem 
Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen 
die Auftragseingänge um 5,6  Prozent höher. Die 
Aufträge kamen im Februar verstärkt aus dem In-
land, diese verzeichneten gegenüber dem Vormo-
nat einen Anstieg um 4,0 Prozent. 

Die ifo Produktionserwartungen sind im März 2021 
auf ihren höchsten Stand seit 30  Jahren geklet-
tert. Auch das ifo Geschäftsklima ist in den Indus-
triebranchen im März weiter angestiegen. Vor dem 
Hintergrund der starken Auftragseingänge so-
wie positiver Exporterwartungen im März spricht 
dies für positive Geschäftsaussichten der Indus-
trie. Auch der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex hat 

im März – nach Rückgängen in den beiden Vormo-
naten – um 4,7 Prozent gegenüber dem Vormonat 
zugelegt und sein Vorkrisenniveau (Durchschnitt 
März 2019 bis Februar 2020) um 4,8 Prozent über-
stiegen. All diese Faktoren sprechen für eine ex-
pansive Dynamik in der Industrie in den nächsten 
Monaten.

Leichte Verbesserung des 
Konsumklimas auf niedrigem 
Niveau

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland 
setzten im Februar  2021 saison- und preisberei-
nigt 1,2  Prozent mehr um als im Januar  2021. Im 
Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2020, dem 
Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in 
Deutschland, lag der Umsatz um 5,4 Prozent nied-
riger. Die verschiedenen Einzelhandelsbranchen 
entwickelten sich im Jahresvergleich sehr unter-
schiedlich. Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, 
Getränken und Tabakwaren setzte im Februar 
1,6  Prozent weniger um als im Vorjahresmonat. 
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln zeigten 
sich erneut die Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung: Insgesamt waren die Um-
sätze 13,8 Prozent niedriger als im Februar des ver-
gangenen Jahres, wobei der Handel mit Textilien, 
Bekleidung, Schuhen und Lederwaren mit einem 
Minus von 73,7 Prozent besonders stark betroffen 
war. Deutlich profitierte indes weiterhin der Inter-
net- und Versandhandel, der im Februar 2021 einen 
Umsatzanstieg von 34,1 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat aufwies.

Nach Rückgängen zu Jahresbeginn verbesserte sich 
der Konsumklimaindex der Gesellschaft für Kon-
sumforschung auf niedrigem Niveau und stieg im 
März auf -12,7 Punkte. Sowohl die Aussichten der 
Verbraucherinnen und Verbraucher hinsichtlich 
der konjunkturellen und eigenen finanziellen Ent-
wicklung als auch die Anschaffungsneigung leg-
ten dabei im Vormonatsvergleich zu. Anschaf-
fungsneigung und Einkommenserwartungen 
lagen allerdings weiterhin deutlich unterhalb 
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des Vor-Corona-Niveaus. Ebenso hellte sich laut 
ifo  Geschäftsklima im Dienstleistungssektor die 
Stimmung insgesamt merklich auf. Im Gastge-
werbe und der Tourismusbranche wurde die Lage 
aber weiterhin als sehr schlecht eingeschätzt. Auch 
im Einzelhandel lag der Stimmungsindikator trotz 
Zugewinns gegenüber dem Vormonat auf weiter-
hin niedrigem Niveau. Zu beachten ist bei Kon-
sum- und Geschäftsklima der Befragungszeitraum, 
der im Wesentlichen die erste Märzhälfte umfasst. 
Die Befragungsergebnisse könnten somit vor allem 
die temporären Lockerungen und Ankündigungen 
zukünftiger Öffnungsschritte sowie das noch ver-
gleichsweise stabile Infektionsgeschehen im Befra-
gungszeitraum widerspiegeln.

Lage am Arbeitsmarkt im März 
leicht verbessert

Im Februar  2021 sank laut Statistischem Bundes-
amt die Erwerbstätigkeit nach Inlandskonzept um 
1,7  Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 
44,3  Millionen Menschen. Im März  2021 waren 
trotz verlängerter Lockdownmaßnahmen auf dem 
Arbeitsmarkt neben dem saisonal zu erwarten-
den Rückgang der Arbeitslosenzahlen zum Früh-
jahrsbeginn auch saisonbereinigt leicht rückläu-
fige Zahlen zu verzeichnen. Laut Bundesagentur 
für Arbeit (BA) waren im März rund 2,827  Millio-
nen  Menschen als arbeitslos registriert, was einen 
Rückgang von 77.000  Personen gegenüber dem 
Vormonat und einen Anstieg von 492.000  Perso-
nen gegenüber dem Vorjahresmonat darstellte. Im 
März 2021 waren 8.000 Personen weniger arbeitslos 
als im Februar 2021. Die Arbeitslosenquote lag da-
mit wie in den beiden Vormonaten bei 6,0 Prozent.

Zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts trug seit Be-
ginn der Corona-Pandemie maßgeblich das In-
strument der Kurzarbeit bei. Im Januar  2021 er-
hielten nach vorläufigen Hochrechnungen der BA 
2,85  Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld, was 
einem Anstieg von rund 250.000 Personen gegen-
über Dezember 2020 entsprach; der durchschnitt-
liche Arbeitsausfall erhöhte sich gleichzeitig noch-
mal deutlich von 51 Prozent auf 59 Prozent. Nach 

Schätzungen des ifo Instituts deutete sich aber ein 
Rückgang der Kurzarbeit an: Danach waren im 
März 2,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit, im Fe-
bruar waren es noch 2,9 Millionen Menschen gewe-
sen. Dieser Rückgang erstreckte sich dabei auf alle 
Branchen, selbst im Gastgewerbe sank die Kurzar-
beit auf hohem Niveau leicht ab. Nach wie vor war 
dort aber rund jede zweite sozialversicherungs-
pflichtige Stelle von Kurzarbeit betroffen. Im Ver-
arbeitenden Gewerbe lag der Anteil dem ifo Insti-
tut zufolge dagegen zuletzt bei nur rund 6 Prozent. 
Insgesamt spiegelte sich so auch am Arbeitsmarkt 
die zweigeteilte wirtschaftliche Entwicklung wider. 
Nach vorne blickend stiegen sowohl das IAB-Ar-
beitsmarktbarometer des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung als auch das ifo  Be-
schäftigungsbarometer im März  2021 gegenüber 
Februar  2021 an und vermittelten ein optimisti-
scheres Stimmungsbild für die weitere Entwick-
lung. Beide umfragebasierte Frühindikatoren er-
reichten ihren vorerst höchsten Wert seit Beginn 
der Corona-Krise.

Energiepreise lassen 
Inflationsrate im März weiter 
ansteigen

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbrau-
cherpreisindex gegenüber dem Vorjahresmo-
nat) setzte ihre Aufwärtsbewegung fort. Sie lag im 
März 2021 bei 1,7 Prozent, nach 1,3 Prozent im Fe-
bruar 2021 und 1,0 Prozent im Januar 2021. Gegen-
über dem Vormonat entspricht dies einer Steige-
rung des Verbraucherpreisniveaus um 0,5 Prozent. 
Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nah-
rungsmittelpreise) entsprach mit 1,4 Prozent dem 
Vormonatswert.

Im Einzelnen betrug die Inflationsrate im März 2021 
beim Gesamtindex für Waren 1,9 Prozent, darunter 
1,6 Prozent für Nahrungsmittel und 4,8 Prozent für 
Energie. Der Anstieg des Index für Dienstleistun-
gen lag im März  2021 mit 1,6  Prozent etwas über 
dem Vormonatsniveau, darunter war unverändert 
ein Plus von 1,3 Prozent bei Wohnungsmieten.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Der Teilindex für Energie war damit zentraler Trei-
ber des Anstiegs der Gesamtrate gegenüber Fe-
bruar  2021. Hierin spiegelt sich vor allem das 
coronabedingte Auf und Ab beim Ölpreis seit An-
fang  2020 wider. In den nächsten Monaten sind 
durch damit zusammenhängende Basiseffekte im 
Energiebereich prinzipiell nochmal höhere Infla-
tionsraten zu erwarten. Die Rohstoffpreise stiegen 
allgemein in den vergangenen Monaten spürbar, 
was vor allem mit der weltweit anziehenden In-
dustriekonjunktur zusammenhängen dürfte. Für 

Exporteure in Deutschland machte sich dies in 
steigenden Inputpreisen bemerkbar, hinter denen 
auch eine starke Auslastung der Frachtmöglich-
keiten stand, die sich durch die Probleme im Suez-
kanal zwischenzeitlich sogar nochmal zugespitzt 
hatte. Im Dienstleistungsbereich ist die Interpreta-
tion von Preisveränderungen teilweise dadurch er-
schwert, dass wegen der anhaltenden Lockdown-
maßnahmen mehr Preise imputiert (statistisch 
abgeleitet) werden müssen als üblich.
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Steuereinnahmen im März 2021

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) stiegen im März 2021 um 0,9 Prozent ge-
genüber März 2020. Hierzu trug ein beträchtliches 
Plus im Aufkommen der Steuern vom Umsatz bei, 
welches mit der Verschiebung des Fälligkeitster-
mins der Einfuhrumsatzsteuer zusammenhing. Die 
konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise 
belasteten weiterhin das Steueraufkommen. Wie 
in den vorangegangenen Monaten beeinflussten 
daneben auch die Auswirkungen untergesetzli-
cher Maßnahmen in Verbindung mit dem Corona-
virus (Stundungen, Absehen von Vollstreckungs-
maßnahmen, Herabsetzung der Vorauszahlungen) 
die Steuereinnahmen. Die Einnahmen aus den Ge-
meinschaftsteuern lagen insgesamt um 3,4  Pro-
zent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Neben 
den Steuern vom Umsatz verzeichneten die Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge, die 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag sowie die 
Körperschaftsteuer Zuwächse. Bei den Bundessteu-
ern ergab sich im März ein Einnahmerückgang um 
18,7 Prozent. Die Einnahmen aus den Ländersteu-
ern wiesen einen Anstieg um 12,9 Prozent auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat März  2021 lagen die Zahlun-
gen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle um 
0,8  Mrd. € (+49,9  Prozent) über dem Ergebnis des 
März  2020. Die monatlichen Anforderungen der 
Europäischen Union (EU) schwanken aufgrund des 
jeweiligen Finanzierungsbedarfs der EU. Sie orien-
tieren sich grundsätzlich an dem gültigen Jahres-
haushalt der EU des betreffenden Jahres.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis März 2021

Im 1. Quartal 2021 sank das Steueraufkommen ins-
gesamt um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
niveau. Die Einnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern verringerten sich um 4,6  Prozent; das 

Aufkommen der Bundessteuern sank um 11,4 Pro-
zent. Die Ländersteuern verzeichneten einen Ein-
nahmezuwachs um 4,7 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im März  2021 einen Rückgang um 
4,0 Prozent gegenüber dem Ergebnis im März 2020. 
Die Einnahmen des Bundes aus den Gemeinschaft-
steuern stiegen um 4,8 Prozent vor allem aufgrund 
höherer Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz. 
Neben deutlich geringeren eigenen Einnahmen aus 
den Bundessteuern (-18,7 Prozent) verringerten be-
trächtlich höhere EU-Eigenmittelabführungen des 
Bundes an die EU die Einnahmen des Bundes. An-
dererseits waren gegenüber März 2020 leicht gerin-
gere Bundesergänzungszuweisungen an die Länder 
zu leisten.

Die Länder verbuchten im März 2021 einen deut-
lichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen um 4,0 Pro-
zent. Die Ländereinnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern stiegen insgesamt um 3,5 Prozent. Ebenso 
wie beim Bund war dies überwiegend auf den be-
trächtlichen Anstieg der Einnahmen bei den Steu-
ern vom Umsatz zurückzuführen. Zudem war bei 
den Ländersteuern ein deutliches Plus von 12,9 Pro-
zent zu verzeichnen. Die Einnahmen der Gemein-
den aus ihrem Anteil an den Gemeinschaftsteuern 
verringerten sich um 3,3 Prozent.

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer verrin-
gerte sich im März  2021 um 2,1  Prozent gegen-
über März 2020. Das Kassenaufkommen in diesem 
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Monat beinhaltete die für Februar 2021 abgeführte 
Lohnsteuer. Infolge des Fortdauerns der Pandemie 
und der Lockdownmaßnahmen wurde von den 
Unternehmen weiterhin in beträchtlichem Um-
fang Kurzarbeit in Anspruch genommen – mit ent-
sprechenden Auswirkungen auf die Lohnsteuerein-
nahmen. Zudem wirkten sich die mit dem Zweiten 
Familienentlastungsgesetz beschlossene Erhöhung 
des Grundfreibetrags sowie die Verschiebung der 
übrigen Tarifeckwerte einnahmemindernd aus. 

Das aus dem Lohnsteueraufkommen gezahlte Kin-
dergeld stieg aufgrund der mit dem Zweiten Fami-
lienentlastungsgesetz beschlossenen Kindergeld-
erhöhung um 15 € pro Kind um 6,7  Prozent. Im 
Ergebnis ergab sich ein um 4,0  Prozent rückläufi-
ges kassenmäßiges Lohnsteueraufkommen im Ver-
gleich zum März  2020. Im 1.  Quartal  2021 lag das 
kassenmäßige Lohnsteueraufkommen um 4,7 Pro-
zent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

46

2021

März

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

März

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 15.951  -4,0 50.854  -4,7 220.800 +5,5

Veranlagte Einkommensteuer 15.443  -6,0 17.826  -4,7 59.300 +0,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.929 +14,1 4.260  -13,8 18.400  -14,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

841 +3,5 3.238 +31,0 6.350  -6,1

Körperschaftsteuer 7.581 +2,3 10.203 +20,1 25.950 +6,9

Steuern vom Umsatz 17.616 +21,8 54.795  -8,8 248.100 +13,0

Gewerbesteuerumlage 11 +93,1 252 +53,4 4.318 +13,7

Erhöhte Gewerbesteuerumlage -0 X -0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 59.371 +3,4 141.429  -4,6 583.218 +7,2

Bundessteuern

Energiesteuer 2.286  -27,3 4.126  -16,9 39.850 +5,9

Tabaksteuer 1.121  -2,7 2.585 +7,1 14.190  -3,1

Alkoholsteuer 121  -14,9 395  -29,7 2.100  -6,2

Versicherungsteuer 866 +3,9 6.776 +0,2 14.890 +2,3

Stromsteuer 695 +30,6 1.692  -1,0 6.880 +4,9

Kraftfahrzeugsteuer 896  -2,8 2.567  -2,5 9.545 +0,2

Luftverkehrsteuer 29  -18,3 68  -55,3 630 +115,7

Solidaritätszuschlag 1.384  -41,6 3.171  -35,7 9.950  -46,7

Übrige Bundessteuern 108 +4,1 332  -13,7 1.468  -2,1

Bundessteuern insgesamt 7.506  -18,7 21.712  -11,4 99.503  -5,8

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 822 +9,9 2.110 +6,5 7.900  -8,1

Grunderwerbsteuer 1.759 +16,1 4.716 +4,2 16.100 +0,3

Rennwett- und Lotteriesteuer 201 +13,8 578 +6,6 2.115 +3,5

Biersteuer 35  -15,3 118  -9,6 606 +7,0

Übrige Ländersteuern 176 +2,7 235 +3,5 522 +2,4

Ländersteuern insgesamt 2.993 +12,9 7.757 +4,7 27.243  -1,9

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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Körperschaftsteuer

Im ersten Vorauszahlungsmonat März des Jah-
res  2021 stieg das Körperschaftsteueraufkommen 
brutto um 2,3  Prozent gegenüber März  2020. Die 
Vorauszahlungen für das laufende Jahr gingen um 
circa 8 Prozent zurück. Da sich der Saldo aus Nach-
zahlungen und Erstattungen aus der laufenden 
Veranlagungstätigkeit gegenüber dem Vorjahres-
monat erheblich verbesserte, ergab sich insgesamt 
ein Anstieg der Bruttoeinnahmen aus der Körper-
schaftsteuer. Die Investitionszulage hatte aufgrund 
ihres geringen Volumens nahezu keinen Einfluss 
auf das Aufkommen, sodass das kassenmäßige 
Körperschaftsteueraufkommen ebenfalls deut-
lich um 2,3 Prozent gegenüber März 2020 anstieg. 
Im 1. Quartal 2021 stieg das kassenmäßige Körper-
schaftsteueraufkommen um 20,1  Prozent gegen-
über dem Vorjahreszeitraum.

Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer brutto sank im März  2021 um 6,9  Prozent 
gegenüber März  2020. Auch bei der veranlagten 
Einkommensteuer war im März die erste Rate der 
Vorauszahlungen für das Jahr  2021 fällig. Hier la-
gen die Vorauszahlungen für das laufende Jahr im 
Berichtsmonat auf dem Niveau des Vorjahreszeit-
raums. Allerdings war bei den nachträglichen Vo-
rauszahlungen für frühere Jahre ein beträchtli-
cher Rückgang zu verzeichnen. Da sich der Saldo 
aus Nachzahlungen und Erstattungen kaum verän-
derte, sank das Bruttoaufkommen der veranlagten 
Einkommensteuer entsprechend. Nach Abzug der 
Arbeitnehmererstattungen, die sich um 18,5  Pro-
zent gegenüber März  2020 verringert hatten, und 
der nur noch unbedeutenden Investitions- und Ei-
genheimzulagen ergab sich per saldo im März 2021 
ein deutlicher Rückgang des kassenmäßigen Steu-
eraufkommens an veranlagter Einkommensteuer 
um 6,0  Prozent im Vergleich zum März  2020. Im 

2021

März

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

März

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 414 +24,9 983  -11,8 4.950 +5,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 259 +98,9 1.515 +84,0 4.430 +79,1

BNE-Eigenmittel 1.832 +51,5 10.729 +40,2 33.280 +29,9

EU-Eigenmittel insgesamt 2.504 +49,9 13.227 +37,9 42.660 +30,1

Bund³ 29.877  -4,0 66.425  -12,9 296.912 +4,9

Länder³ 32.435 +4,0 79.525  -3,3 323.938 +2,4

EU 2.504 +49,9 13.227 +37,9 42.660 +30,1

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

5.468  -3,3 12.703  -4,1 51.404 +2,6

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

70.284 +0,9 171.881  -5,2 714.914 +4,8

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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1.  Quartal  2021 verringerte sich das kassenmä-
ßige Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer um 4,7 Prozent gegenüber dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im März 2021 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um 16,1  Prozent 
über der Vorjahresbasis. Die aus dem Aufkom-
men geleisteten Erstattungen durch das Bundes-
zentralamt für Steuern lagen bei rund 132  Mio. € 
(+54,4  Prozent gegenüber März  2020). Insgesamt 
ergab sich ein Anstieg des Kassenaufkommens der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 14,1 Pro-
zent gegenüber März 2020. Im 1. Quartal 2021 lag 
das kassenmäßige Aufkommen der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag um 13,8 Prozent unter dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge verzeichnete im Ver-
gleich zum März  2020 einen Anstieg um 3,5  Pro-
zent. Im 1.  Quartal  2021 stieg das kassenmäßige 
Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge um 31,0  Prozent gegenüber 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ver-
zeichnete im März 2021 einen hohen Anstieg von 
21,8  Prozent gegenüber dem März  2020. Dieser 
starke Einnahmeanstieg stand in Zusammenhang 
mit der im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz ver-
abschiedeten Verschiebung des Fälligkeitstermins 
der Einfuhrumsatzsteuer, die erstmals für Einfuh-
ren im Dezember  2020 vom 16.  Januar  2021 auf 
den 26.  Februar  2021 erfolgt war. Ein beträchtli-
cher Teil der am 26. Februar 2021 fällig gewordenen 

Zahlungen war aufgrund des kurz vor Monatsende 
liegenden Zahlungstermins nicht mehr im Februar 
kassenwirksam geworden und erhöhte nunmehr 
das Aufkommen im März  2021. Die Verschiebung 
des Zahlungstermins hatte im Januar zu einem 
entsprechenden Einnahmeausfall bei der Ein-
fuhrumsatzsteuer geführt. Dadurch verzeichnete 
das Aufkommen im 1. Quartal 2021 einen starken 
Rückgang um 33,0 Prozent gegenüber dem 1. Quar-
tal 2020. Dies beeinträchtigte ebenfalls das kassen-
mäßige Aufkommen der Steuern vom Umsatz im 
1. Quartal 2021, welches um 8,8 Prozent gegenüber 
dem Niveau des Vorjahreszeitraums zurückging.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im 
März 2021 um 18,7 Prozent unter dem Steuerauf-
kommen des Vorjahresmonats. Rückgänge waren 
bei der Energiesteuer (-27,3 Prozent), der Alkohol-
steuer (14,9  Prozent), der Tabaksteuer (-2,7  Pro-
zent) und der Luftverkehrsteuer (-18,3  Prozent) 
zu verzeichnen. Das Aufkommen aus dem Solida-
ritätszuschlag verringerte sich um 41,6  Prozent. 
Der Rückgang war vor allem auf die Abschaffung 
des Solidaritätszuschlags für rund 90  Prozent der 
Lohn- und Einkommensteuerzahler zurückzufüh-
ren. Die Stromsteuer wies ein deutliches Plus von 
30,6  Prozent auf. Weitere Aufkommenszuwächse 
zeigten die Versicherungsteuer (+3,9  Prozent) und 
die Kaffeesteuer (+12,9  Prozent). Die Veränderun-
gen bei den übrigen Steuerarten hatten betragsmä-
ßig nur geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis 
der Bundessteuern. Im 1. Quartal 2021 verringerte 
sich das kassenmäßige Aufkommen der Bundes-
steuern um 11,4  Prozent gegenüber dem Niveau 
des Vorjahreszeitraums.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im 
März 2021 deutlich um 12,9 Prozent über dem Er-
gebnis des März  2020. Nahezu sämtliche Länder-
steuern konnten zum Teil spürbare Zuwächse 
verbuchen. So stiegen die Einnahmen aus der 
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Grunderwerbsteuer um 16,1 Prozent, aus der Erb-
schaftsteuer um 9,9 Prozent, aus der Feuerschutz-
steuer um 2,7 Prozent und aus der Rennwett- und 
Lotteriesteuer um 13,8  Prozent. Das Biersteuer-
aufkommen verringerte sich um 15,3  Prozent. Im 
1. Quartal 2021 stieg das Aufkommen der Länder-
steuern um 4,7 Prozent.
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Entwicklung des Bundeshaushalts im 
März 2021

Regierungsentwurf eines 
Nachtrags zum Bundes haus-
halt 2021

Der am 24. März 2021 von der Bundesregierung be-
schlossene Entwurf eines Nachtrags zum Bundes-
haushalt 2021 wird noch im April vom Deutschen 
Bundestag abschließend beraten. Einzelheiten 
können dem Artikel „Eckwerte des Regierungsent-
wurfs  2022, des Finanzplans bis  2025 und Regie-
rungsentwurf für einen Nachtragshaushalt  2021“ 
entnommen werden.

Alle folgenden Ausführungen zum Soll 2021 bezie-
hen sich auf den Regierungsentwurf zum Nachtrag.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
in den Monaten bis März dieses Jahres auf rund 
68,1 Mrd. €. Damit sind die Einnahmen um 20,3 Pro-
zent (rund -17,4  Mrd. €) niedriger als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres, was insbesondere auf Steu-
ermindereinnahmen im Zusammenhang mit den 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und auf-
grund steuerlicher Hilfsmaßnahmen zu deren Be-
wältigung beruht. Die Steuereinnahmen (inklusive 
der EU-Eigenmittelabflüsse) sanken um 14,3  Pro-
zent (rund -10,6  Mrd. €) gegenüber der Vorjahres-
periode. Besonders betroffen sind die Einnahmen 
aus Steuern vom Umsatz (rund -3,1  Mrd. €). Das 
Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag verrin-
gerte sich um 35,7 Prozent (rund -1,8 Mrd. €). Die-
ser Rückgang ist im Wesentlichen auf die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags ab diesem Jahr für 
rund 90,0 Prozent der Lohn- und Einkommensteu-
erzahler zurückzuführen.

Auch die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichts-
zeitraum um 60,0 Prozent (rund -6,7 Mrd. €) unter 

dem entsprechenden Vorjahresniveau. Dies war vor 
allem auf das Ausbleiben der Abführung des Bun-
desanteils am Reingewinn der Deutschen Bundes-
bank zurückzuführen. Im Vorjahr hatte die Deut-
sche Bundesbank rund 5,9  Mrd. € Reingewinn an 
den Bund abgeführt, von denen 2,5 Mrd. € im Bun-
deshaushalt verblieben und 3,4  Mrd. € dem Son-
dervermögen „Investitions- und Tilgungsfonds“ 
zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen waren.

Ausgaben

Im Jahr 2020 wurden außerordentliche Anstrengun-
gen unternommen, um die Corona-Pandemie und 
ihre wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftli-
chen Folgen zu bekämpfen beziehungsweise einzu-
dämmen. Auch der Vollzug des Haushalts 2021 wird 
ganz wesentlich von der Bewältigung der Pandemie 
und ihrer Folgen geprägt sein.

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen 
in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 
129,6  Mrd. € und lagen damit um 40,3  Prozent 
(rund +37,2 Mrd. €) über dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Nach ökonomischen Arten gegliedert 
resultiert der Anstieg der Ausgaben im betrachte-
ten Zeitraum überwiegend aus höheren konsum-
tiven Ausgaben (+32,6  Prozent beziehungsweise 
rund 28,2  Mrd. €). Ein Großteil der höheren Aus-
gaben wurde für laufende Zuschüsse an Unterneh-
men und Zuweisungen an Sozialversicherungen 
aufgewendet. Die laufenden Zuschüsse an Unter-
nehmen sind im Vorjahresvergleich um 111,5 Pro-
zent (rund 9,3 Mrd. €) gestiegen, was vorrangig auf 
Corona-Unternehmenshilfen zurückzuführen ist. 
Von den für diesen Zweck im Regierungsentwurf 
zum Nachtrag vorgesehenen Mitteln in Höhe von 
65,0 Mrd. € sind bis Ende März 11,0 Mrd. € aus dem 
Bundeshaushalt abgeflossen. Die Zuweisungen 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2020 Soll 20211

Ist-Entwicklung2  
März 2021

Ausgaben (Mrd. €)³ 441,8 547,7 129,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +40,3

Einnahmen (Mrd. €)4 311,1 307,3 68,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -20,3

Steuereinnahmen (Mrd. €) 283,3 284,0 63,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -14,3

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) -130,7 -240,4 -61,5

Deckung/Verwendung: 130,7 240,4 61,5

Kassenmittel (Mrd. €) - - 86,0

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,2 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen5 0,0 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo6 (Mrd. €) 130,5 240,2 -24,5

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 24. März 2021.
2 Buchungsergebnisse.
3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
6 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

an Sozialversicherungen überstiegen das entspre-
chende Vorjahresergebnis um 29,5  Prozent (rund 
11,5  Mrd. €). Darin enthalten sind Leistungen an 
den Gesundheitsfonds für durch die SARS-CoV-2-
Pandemie verursachte Belastungen in Höhe von 
rund 7,2  Mrd. €. Weiterhin enthalten sind Zuwei-
sungen an die Liquiditätsreserve des Gesundheits-
fonds für das Zukunftsprogramm Krankenhäuser, 
die in Höhe von 3,0 Mrd. € ausgezahlt worden sind. 
Gedämpft wurde die Zunahme der konsumtiven 
Ausgaben durch die Zinsausgaben, die um 32,0 Pro-
zent (rund -1,4 Mrd. €) unter dem entsprechenden 
Vorjahresniveau lagen.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrach-
teten Zeitraum auf rund 14,8 Mrd. €. Damit wurde 
das Niveau vom März 2020 um 155,7 Prozent (rund 
9,0 Mrd. €) übertroffen. Dies war vor allem auf un-
terjährige Liquiditätshilfen an die Bundesagen-
tur für Arbeit (rund 8,9  Mrd. €) zurückzuführen. 

Die Sachinvestitionen gingen aufgrund geringe-
rer Ausgaben für Baumaßnahmen um 51,6  Pro-
zent (rund -0,9 Mrd. €) zurück. Die gegenüber dem 
Vorjahr geringeren Ausgaben für Baumaßnahmen 
waren etwa zur Hälfte auf einen Sondereffekt zu-
rückzuführen, der das ganze Jahr wirken wird. Die 
Investitionen im Fernstraßenbau werden seit 2021 
an die „Autobahn GmbH des Bundes“ ausgelagert. 
Die „Autobahn  GmbH des Bundes“ erhält die da-
für benötigten Mittel über Zuschüsse für Investiti-
onen, die im März 2021 um rund 0,4 Mrd. € höher 
gewesen sind als im März des vergangenen Jahres. 
Gemäß Soll 2021 erhält die „Autobahn GmbH des 
Bundes“ dieses Jahr insgesamt Zuschüsse für In-
vestitionen in Höhe von rund 5,5  Mrd. €. Bei den 
Bauinvestitionen sind daher im Jahr  2021 auch 
rund 4,7  Mrd. € weniger veranschlagt als im Soll 
des Jahres 2020 (rund 4,2 Mrd. € weniger gegenüber 
dem Ist 2020).
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2020 Soll1 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

März 
2020

März 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 95.479 21,6 103.911 19,0 21.116 21.773 +3,1

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.127 2,7 12.324 2,3 1.997 2.160 +8,2

Verteidigung 45.471 10,3 47.019 8,6 10.162 10.255 +0,9

Politische Führung, zentrale Verwaltung 19.199 4,3 22.707 4,1 5.095 5.403 +6,0

Finanzverwaltung 5.342 1,2 5.922 1,1 1.273 1.340 +5,3

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

28.645 6,5 30.809 5,6 4.771 4.439 -7,0

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

6.045 1,4 5.162 0,9 1.078 1.142 +6,0

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

15.236 3,4 18.207 3,3 2.262 2.055 -9,2

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, 
Arbeitsmarktpolitik

218.365 49,4 279.711 51,1 52.690 85.826 +62,9

Sozialversicherungen einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

129.829 29,4 134.149 24,5 37.773 51.014 +35,1

darunter:

   Allgemeine Rentenversicherung 93.004 21,1 97.401 17,8 29.539 30.930 +4,7

   Krankenversicherung 15.884 3,6 19.010 3,5 3.952 6.841 +73,1

   Arbeitslosenversicherung 6.913 1,6 3.350 0,6 0 8.924 -

Arbeitsmarktpolitik 40.876 9,3 45.360 8,3 8.989 10.524 +17,1

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.658 4,7 23.700 4,3 5.211 5.612 +7,7

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II

10.097 2,3 11.200 2,0 1.562 2.731 +74,8

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 10.343 2,3 11.392 2,1 2.464 2.708 +9,9

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.039 0,5 2.269 0,4 595 676 +13,6

Sonstige soziale Angelegenheiten 24.149 5,5 74.751 13,6 110 18.149 X
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Ist 2020 Soll¹ 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

März 
2020

März 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 19.001 4,3 24.074 4,4 1.059 4.864 +359,3

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

1.783 0,4 2.972 0,5 249 259 +3,8

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 893 0,2 1.675 0,3 163 226 +38,7

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.469 0,3 2.611 0,5 127 216 +70,2

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen

5.509 1,2 14.780 2,7 2.464 1.262 -48,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.400 0,3 2.968 0,5 158 141 -11,1

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 2.316 0,5 1.491 0,3 2.018 381 -81,1

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 22.961 5,2 33.483 6,1 3.944 3.969 +0,6

Straßen 9.791 2,2 9.815 1,8 1.620 807 -50,2

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 8.156 1,8 16.321 3,0 1.255 1.381 +10,0

Allgemeine Finanzwirtschaft 48.585 11,0 55.375 10,1 5.890 6.946 +17,9

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

6.457 1,5 10.267 1,9 4.276 2.911 -31,9

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 92.308 129.552 +40,3

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 24. März 2021.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis März 2021 wies der Bundes-
haushalt ein Finanzierungsdefizit von 61,5  Mrd. € 
auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 

in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 
Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 2020 Soll¹ 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

März 
2020

März 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 391.450 88,6 451.569 82,4 86.501 114.706 +32,6

Personalausgaben 35.409 8,0 35.959 6,6 9.627 9.873 +2,6

Aktivbezüge 26.249 5,9 26.816 4,9 6.960 7.233 +3,9

Versorgung 9.160 2,1 9.144 1,7 2.666 2.640  -1,0

Laufender Sachaufwand 36.370 8,2 44.827 8,2 6.502 6.575 +1,1

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.801 0,4 1.164 0,2 354 215  -39,3

Militärische Beschaffungen 16.833 3,8 18.155 3,3 2.327 2.304  -1,0

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.736 4,0 25.507 4,7 3.820 4.055 +6,2

Zinsausgaben 6.413 1,5 10.261 1,9 4.275 2.909  -32,0

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 312.053 70,6 356.500 65,1 65.722 94.856 +44,3

an Verwaltungen 75.607 17,1 39.670 7,2 7.362 13.928 +89,2

an andere Bereiche 236.446 53,5 316.830 57,8 58.360 80.928 +38,7

darunter:

Unternehmen 49.569 11,2 101.783 18,6 8.347 17.658 +111,5

Renten, Unterstützungen u. a. 30.735 7,0 36.535 6,7 7.763 8.420 +8,5

Sozialversicherungen 134.613 30,5 148.635 27,1 39.072 50.615 +29,5

Sonstige Vermögensübertragungen 1.205 0,3 4.022 0,7 376 493 +31,1

Investive Ausgaben 50.348 11,4 61.852 11,3 5.807 14.846 +155,7

Finanzierungshilfen 38.756 8,8 53.751 9,8 3.980 13.961 +250,8

Zuweisungen und Zuschüsse 30.652 6,9 39.366 7,2 3.841 4.089 +6,5

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 7.630 1,7 6.680 1,2 137 9.548 X

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 473 0,1 7.704 1,4 2 323 X

Sachinvestitionen 11.592 2,6 8.101 1,5 1.827 885  -51,6

Baumaßnahmen 8.192 1,9 4.554 0,8 1.369 487  -64,4

Erwerb von beweglichen Sachen 2.816 0,6 3.410 0,6 349 388 +11,2

Grunderwerb 585 0,1 137 0,0 109 10  -90,8

Globalansätze 0 0,0 34.305 6,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 92.308 129.552 +40,3

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 24. März 2021.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2020 Soll¹ 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

März  
2020

März 
2021

in Mio. 
€

Anteil 
in %

in Mio. 
€

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 283.254 91,1 284.024 92,4 74.207 63.568  -14,3

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 235.978 75,9 250.470 81,5 65.024 60.987  -6,2

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

140.012 45,0 134.358 43,7 36.470 35.487  -2,7

davon:

Lohnsteuer 89.075 28,6 84.651 27,5 20.722 19.312  -6,8

Veranlagte Einkommensteuer 25.067 8,1 24.814 8,1 7.951 7.576  -4,7

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.761 3,5 9.200 3,0 2.462 2.072  -15,8

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge 

2.976 1,0 2.794 0,9 1.088 1.425 +31,0

Körperschaftsteuer 12.134 3,9 12.899 4,2 4.247 5.101 +20,1

Steuern vom Umsatz 94.391 30,3 114.323 37,2 28.486 25.364  -11,0

Gewerbesteuerumlage 1.574 0,5 1.789 0,6 68 136 +100,0

Energiesteuer 37.635 12,1 39.850 13,0 4.966 4.126  -16,9

Tabaksteuer 14.651 4,7 14.190 4,6 2.413 2.585 +7,1

Solidaritätszuschlag 18.676 6,0 9.950 3,2 4.930 3.171  -35,7

Versicherungsteuer 14.553 4,7 14.890 4,8 6.766 6.776 +0,1

Stromsteuer 6.561 2,1 6.880 2,2 1.708 1.692  -0,9

Kraftfahrzeugsteuer 9.526 3,1 9.545 3,1 2.634 2.567  -2,5

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.249 0,7 2.102 0,7 572 395  -30,9

Kaffeesteuer 1.060 0,3 1.070 0,3 251 252 +0,4

Luftverkehrsteuer 292 0,1 630 0,2 153 68  -55,6

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 428 0,1 394 0,1 123 79  -35,8

Sonstige Bundessteuern 1 0,0 2 0,0 1 1 -

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 1.067 X 800 X 0 0 -

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.751 X 9.179 X 2.405 2.322  -3,5

BNE-Eigenmittel der EU 25.616 X 33.280 X 7.655 10.729 +40,2

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.473 X 4.430 X 824 1.515 +83,9

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 11.457 X 9.268 X 2.202 2.317 +5,2

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 2.248 2.248 -

Sonstige Einnahmen 27.831 8,9 23.290 7,6 11.243 4.498  -60,0

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 7.263 2,3 5.352 1,7 5.926 49  -99,2

Zinseinnahmen 364 0,1 385 0,1 43 83 +93,0

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Kapitalrück-
zahlungen, Gewährleistungen

1.342 0,4 1.253 0,4 322 324 +0,6

Einnahmen insgesamt² 311.085 100,0 307.314 100,0 85.449 68.066  -20,3

1 Einschließlich Regierungsentwurf eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 24. März 2021.
2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Nach den ersten beiden Monaten des Jahres  2021 
beträgt das Finanzierungsdefizit der Kernhaus-
halte der Ländergesamtheit rund 10,1  Mrd. € und 
liegt damit erheblich unter dem Niveau des ent-
sprechenden Vorjahreszeitraums. Aus der Entwick-
lung in den ersten zwei Monaten können allerdings 

noch keine Rückschlüsse auf den weiteren Jah-
resverlauf gezogen werden. Die Einnahmen und 
Ausgaben der Länder bis einschließlich Februar 
sind im statistischen Anhang der Online-Version 
des Monatsberichts (www.bmf-monatsbericht.de) 
aufgeführt.

Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich Februar 2021
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finanzie-
rung des Bundeshaushalts und seiner Sonderver-
mögen. Sondervermögen werden unterschieden 
in solche Sondervermögen, die über den Bundes-
haushalt oder andere Einnahmen mitfinanziert 
werden, und Sondervermögen mit eigener Kredit-
ermächtigung (Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und 
Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) sowie Re-
strukturierungsfonds). Die Kreditaufnahme für die 
Sondervermögen FMS und WSF dient dabei zum 
einen der Finanzierung von Aufwendungen für 
Stabilisierungsmaßnahmen (gemäß § 9 Abs. 1 Sta-
bilisierungsfondsgesetz  (StFG)) oder der Rekapita-
lisierung von Unternehmen (gemäß § 22 StFG). Des 
Weiteren nimmt der Bund für FMS und WSF auch 
Kredite auf, die dann als konditionsgleiche Darle-
hen an Anstalten des öffentlichen Rechts durchge-
leitet werden (gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG). Die 
Aufnahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich 
in einem ersten Schritt auf die gesamte Kreditauf-
nahme des Bundes. Anschließend erfolgt eine Auf-
gliederung in

 ● die Kreditaufnahme beziehungsweise Ver-
schuldung des Bundeshaushalts und der mit-
finanzierten Sondervermögen sowie der Kre-
ditaufnahme beziehungsweise Verschuldung 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts, 
und

 ● die Kreditaufnahme für FMS und WSF zur Fi-
nanzierung von an Anstalten des öffentli-
chen Rechts durchzuleitende Darlehen (im Fol-
genden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31.  Dezember  2020 Kredite 
in Höhe von 1.272,0  Mrd. € aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 31.  März  2021 auf 
1.325,8  Mrd. €. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 53,8 Mrd. € geht auf den Finanzierungsbedarf 
des Bundes für den Haushalt und die Sonderver-
mögen einschließlich der Bedarfe von FMS und 
WSF zur Durchleitung von Darlehen an Anstalten 
des öffentlichen Rechts zurück. Vor dem Hinter-
grund der Maßnahmen, welche die Bundesregie-
rung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie beschlossen hat, ist auch 
im Jahr  2021 mit einer erhöhten Kreditaufnahme 
zu rechnen, insbesondere durch eine gegenüber 
dem Vorjahr nochmals höher geplante Nettokre-
ditaufnahme des Bundeshaushalts.

Der Anstieg der Kreditaufnahme gegenüber dem 
31.  Dezember  2020 resultierte aus neuen Aufnah-
men im Volumen von 126,6 Mrd. € bei Fälligkeiten 
im Volumen von 72,8 Mrd. €. Bis zum 31. März 2021 
wurden im Jahr 2021 für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 2,6 Mrd. € aufgewendet.

Im März wurden 38,1  Mrd. € an Bundeswertpa-
pieren emittiert. Der Schwerpunkt der Emissionen 
lag mit 37,5  Mrd. € bei den konventionellen Bun-
deswertpapieren. Sie verteilten sich auf 1,5 Mrd. € 
30-jährige Bundesanleihen, 7  Mrd. € an 10-jäh-
rigen Bundesanleihen, 4  Mrd. € an Bundesobli-
gationen, 5  Mrd. € an Bundesschatzanweisungen 
und 20  Mrd. € Unverzinsliche Schatzanweisun-
gen des Bundes. Es wurden inflationsindexierte 
Bundesanleihen in Höhe von 0,6  Mrd. € begeben. 
Im März erfolgten keine Emissionen in Grünen 
Bundeswertpapieren.

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verringerten sich im März  2021 um 
5,2  Mrd. € auf 175,0  Mrd. €. Die Veränderung re-
sultiert aus Sekundärmarktverkäufen in Höhe von 
15,9 Mrd. €, sowie Käufen in Höhe von 5,4 Mrd. € 
und der Erhöhung von Eigenbeständen durch bei 
Emission zurückbehaltene Emissionsanteile um 
5,3 Mrd. €.

Am 31. März 2021 entfielen 94,3 Prozent der Kredit-
aufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes für 
Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfi-
nanzierung. 5,7 Prozent der Kreditaufnahme dien-
ten der Finanzierung von FMS und WSF für durch-
geleitete Kredite an Anstalten des öffentlichen 
Rechts.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im März 2021 wurden für den Bund (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
40,5 Mrd. € an Krediten aufgenommen. Gleichzei-
tig wurden 25,0  Mrd. € fällige Kredite getilgt. Für 
die Verzinsung der Kredite des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) ergab sich im März saldiert ein Einnahme-
überschuss von 0,8 Mrd. €.

Am 31. März 2021 betrug die Kreditaufnahme des 
Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) insgesamt 1.250,6  Mrd. €. 
Damit erhöhte sie sich gegenüber dem 31.  De-
zember  2020 um 46,7  Mrd. €. Der größte Teil der 
Erhöhung entfiel mit 45,1 Mrd. € auf den Bundes-
haushalt, dessen Kreditaufnahme auf 1.208,4 Mrd. € 
anstieg.

Der ITF hat per 31. März 2021 gegenüber der Mel-
dung zum 31.  Dezember  2020 unverändert einen 
Bestand von 16,0  Mrd. € zu verzeichnen. Die Kre-
ditaufnahme des FMS für Kredite für Aufwendun-
gen gemäß § 9 Abs. 1 StFG reduzierte sich im März 

2021 sehr geringfügig auf 22,7  Mrd. €. Die Kredit-
ermächtigungen des WSF für Kredite für Rekapi-
talisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG wurden 
bis Ende März 2021 über weitere 1,6 Mrd. € in An-
spruch genommen, so dass sich per 31. März 2021 
ein Bestand von 3,4 Mrd. € ergab.

Entwicklung der Kredit-
aufnahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
(FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 
Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise er-
folgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für 
den WSF zur Gewährung von Darlehen an die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Finanzie-
rung von Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG.

Im März 2021 wurden für den FMS zu diesem Zweck 
Kredite im Volumen von 3,0 Mrd. € aufgenommen, 
bei einem Tilgungsvolumen von 1,6  Mrd. €. Per 
31. März 2021 betrug der Bestand somit 37,1 Mrd. €. 
Der Bestand von Krediten zur Darlehensfinanzie-
rung für den WSF veränderte sich im Laufe des 
März 2021 nicht und betrug am 31. März 2021 so-
mit wie im Vormonat 38,0 Mrd. €. Seit Jahresbeginn 
stieg der Bestand der Kredite zur Darlehensfinan-
zierung damit auf 75,1 Mrd. €.

Weitere Einzelheiten für den Monat März  2021 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand per 31. März 2021

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den März  2021, 
die nach Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditauf-
nahme des Bundes sowie die monatliche Historie 
zur Kreditaufnahme, dem Bedarf der Kreditauf-
nahme, Tilgungen und Zinsen für die Kreditauf-
nahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im März 2021 als 
auch für den gesamten Bestand per 31. März 2021. 
Den größten Anteil der Kreditaufnahme im 
März  2021 machen mit 62,3  Mrd. € beziehungs-
weise 49,2 Prozent die (teils unterjährig fälligen) 
Unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes 
aus, gefolgt von den 10-jährigen Bundesanleihen 
mit 27,0  Mrd. € beziehungsweise 21,4  Prozent. Zu 

diesem Segment werden hier auch die im Jahr 2020 
erstmals begebenen 7- und die 15-jährigen Bun-
desanleihen gezählt. Per 31. März 2021 waren über 
99 Prozent des Bestands der Kreditaufnahmen des 
Bundes in Form von Inhaberschuldverschreibun-
gen verbrieft, bei denen die konkreten Gläubiger 
dem Bund nicht bekannt waren.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im März 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

28. Februar 2021  März  März 31. März 2021 März März 

Insgesamt 1.308.880 43.458 -26.572 1.325.766 16.886 850

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.193.303 37.958 -22.823 1.208.438 15.135 781

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs. 1 StFG)

22.771 1.053 -1.053 22.771 - -15

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

35.700 3.000 -1.600 37.100 1.400 81

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 534 -534 16.043 - -14

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaß-
nahmen gemäß § 22 StFG)

3.030 914 -563 3.381 351 17

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

38.032 - - 38.032 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.227.605 42.466 -26.562 1.243.509 15.904 683

30-jährige Bundesanleihen 255.234 2.065 - 257.299 2.065 208

10-jährige Bundesanleihen 548.516 9.048 - 557.564 9.048 279

Bundesobligationen 186.666 3.269 - 189.935 3.269 102

Bundesschatzanweisungen 111.279 5.631 -13.000 103.910 -7.369 69

Unverzinsliche Schatz-
anweisungen des Bundes

125.910 22.452 -13.562 134.800 8.890 26

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

60.045 642 - 60.687 642 174

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.532 172 - 9.704 172 76

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

50.513 470 - 50.983 470 98

Grüne Bundeswertpapiere 10.676 350 - 11.026 350 11

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 4.286 350 - 4.636 350 11

Schuldscheindarlehen 6.080 - -10 6.070 -10 -18

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen 
ohne Darlehensfinanzierung) im März 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands
änderung 

(Saldo) Zinsen

28. Februar 2021 März  März 31. März 2021 März März

Insgesamt 1.235.148 40.458 24.972 1.250.634 15.486 769

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.193.303 37.958 -22.823 1.208.438 15.135 781

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 
Abs. 1 StFG)

22.771 1.053 -1.053 22.771 0 -15

Investitions- und Tilgungsfonds 16.043 534 -534 16.043 0 -14

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

3.030 914 -563 3.381 351 17

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.153.873 39.466 -24.962 1.168.377 14.504 602

30-jährige Bundesanleihen 255.234 2.065 - 257.299 2.065 208

10-jährige Bundesanleihen 528.616 8.248 - 536.864 8.248 250

Bundesobligationen 160.966 2.069 - 163.035 2.069 64

Bundesschatzanweisungen 88.779 4.631 -11.400 82.010 -6.769 55

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

120.278 22.452 -13.562 129.168 8.890 26

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 60.045 642 - 60.687 642 174

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

9.532 172 - 9.704 172 76

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

50.513 470 - 50.983 470 98

Grüne Bundeswertpapiere 10.676 350 - 11.026 350 11

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.390 - - 6.390 - -

Grüne Bundesobligationen 4.286 350 - 4.636 350 11

Schuldscheindarlehen 6.080 - -10 6.070 -10 -18

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere¹

3.712 3.857 145 -

Rücklagen gemäß Schlusszahlungs-
finanzierungsgesetz (SchlussFinG)²

3.585 3.617 31 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbeding-

ten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
2 Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 

Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestandsänderung 
(Saldo) Zinsen

28. Februar 2021 März  März 31. März 2021 März März 

Insgesamt 73.732 3.000 -1.600 75.132 1.400 81

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)¹

35.700 3.000 -1.600 37.100 1.400 81

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)²

38.032 - - 38.032 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 60 Mrd. € aufzunehmen, damit 

nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen 
übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie 
die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundes-
wertpapieren.

2 Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 in Verbindung mit § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite 
in Höhe von bis zu 100 Mrd. € aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der 
Bundesregierung als Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im März 2021 
in Mio. €
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Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im März 2021 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand
Bestandsänderung 

(Saldo)

28. Februar 2021 März März 31. März 2021 März 

Umlaufvolumen insgesamt 1.477.800 38.100 26.500 1.489.400 11.600

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.402.000 37.500 -26.500 1.413.000 11.000

30-jährige Bundesanleihen 306.000 1.500 - 307.500 1.500

10-jährige Bundesanleihen 629.500 7.000 - 636.500 7.000

Bundesobligationen 219.500 4.000 - 223.500 4.000

Bundesschatzanweisungen 119.500 5.000 -13.000 111.500 -8.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

127.500 20.000 -13.500 134.000 6.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 64.300 600 - 64.900 600

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.000 200 - 10.200 200

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

54.300 400 - 54.700 400

Grüne Bundeswertpapiere 11.500 - - 11.500 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 6.500 - - 6.500 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände 180.198   174.978 5.220

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Die Rentenmarktentwicklung 
im 1. Quartal 2021

Das 1.  Quartal  2021 war an den internationalen 
Rentenmärkten gekennzeichnet von steigenden 
Renditen insbesondere länger laufender Anleihen 
und damit steileren Zinsstrukturkurven. Die Ren-
diten der 10-jährigen Bundesanleihen stiegen von 
-0,58 Prozent per 31. Dezember 2020 auf -0,29 Pro-
zent per 31.  März  2021. Die Rendite der 30-jähri-
gen Bundesanleihe hat sich im gleichen Zeitraum
von -0,17 Prozent auf 0,26 Prozent erhöht; seit An-
fang Februar notiert sie durchgehend im positiven
Bereich.

Der Renditeanstieg langlaufender Staatsanlei-
hen ging zu einem großen Teil von den USA aus. 
10-jährige US-Staatsanleihen rentierten per 31. De-
zember  2020 bei 0,91  Prozent und legten bis zum
31. März  2021 auf 1,75  Prozent zu. Maßgebli-
che Treiber dieses Anstiegs waren der erhöhte

staatliche Finanzierungsbedarf weltweit infolge 
der Corona-Hilfsmaßnahmen allgemein und ins-
besondere das 1,9  Bio. US-Dollar große Hilfspa-
ket der US-Regierung sowie die Aussicht auf ein 
schnelles Wiederanlaufen der Wirtschaft infolge 
guter Impffortschritte in den USA und dem Verei-
nigten Königreich. Gleichzeitig stiegen die Inflati-
onserwartungen an den Märkten.
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Obwohl die US-Notenbank Fed Leitzinsen und 
Umfang der Anleihekäufe unverändert belassen 
hat, ist der Fokus des Markts bereits auf den Zeit-
punkt der Reduzierung des Anleihekaufprogram-
mes („Tapering“) sowie den danach erwarteten ers-
ten Zinserhöhungsschritt gerichtet. Den dürfte die 
Fed gemäß Marktbeobachtern noch vor der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) vornehmen.

Auch die EZB ließ Refinanzierungssätze und Um-
fang der Anleihekaufprogramme im 1.  Quar-
tal 2021 unverändert. Jedoch beschloss die EZB in 
ihrer Sitzung vom 11. März 2021, die Käufe im Pan-
demie-Notfallankaufprogramm (Pandemic Emer-
gency Purchase Programme) zur Sicherstellung 
günstiger Finanzierungsbedingungen im Euro-
raum im 2. Quartal 2021 temporär deutlich aufzu-
stocken, ohne dabei das Volumen des Programms 
insgesamt zu erhöhen.

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 1. Quartal 2021
Rendite in % p. a.

Quelle: Thomson Reuters
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31. Dezember 2020 31. März 2021

USA 0,91 1,75

Vereinigtes Königreich 0,20 0,85

Japan 0,02 0,10

Deutschland -0,58 -0,29

Quelle: Thomson Reuters

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 1. Quartal 2021

Tagesschlussrenditen in % p. a.
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Sekundärmarkthandel in 
Bundeswertpapieren 2020

Bruttohandel

Ein wesentlicher Indikator für die Liquidität von 
Bundeswertpapieren ist die Höhe ihrer Handels-
umsätze. Der Bund erhält Sekundärmarktum-
satz-Meldungen von Banken, die als Mitglieder der 
„Bietergruppe Bundesemissionen“ an den Auktio-
nen des Bundes teilnehmen. Als Auktionsteilneh-
mer wickeln diese Bieterbanken auch den Großteil 
des Handels mit Bundeswertpapieren am Sekun-
därmarkt ab. Ihre Meldungen geben Aufschluss 
über den Typ des gehandelten Bundeswertpapiers, 
mit welcher Art von Kontrahent gehandelt wurde 
und in welcher Region dieser ansässig ist. Innerhalb 
dieser Kategorien lassen sich Trends untersuchen.

Im Jahr  2020 wurden Handelsumsätze von 
4,255  Bio. € gemeldet. Dies sind 4  Prozent mehr 
als im Vorjahr, in dem die niedrigsten Umsätze seit 
Statistikbeginn im Jahr 2005 verzeichnet wurden.

Gleich mehrere Effekte sorgten dafür, dass  2020 
am Primär- und am Sekundärmarkt zu einem au-
ßergewöhnlichen Jahr wurde: Die ersten Grünen 
Bundeswertpapiere wurden begeben, aufgrund 
der COVID-19-Pandemie kam es zu einem erhöh-
ten Emissionsvolumen, mit 7- und 15-jährigen 
Bundesanleihen wurden neue Laufzeiten einge-
führt und erstmals seit 2015 kamen Syndikate zum 
Einsatz.

Obwohl die 10-jährigen Bundesanleihen, zu de-
nen auch die neu eingeführten 7- und 15-jähri-
gen Laufzeiten gerechnet werden, die geringsten 
Umsätze seit 2005 aufwiesen, blieben sie dennoch 
weiterhin das wichtigste Instrument mit knapp 
50 Prozent des Gesamtumsatzes. Das Umsatzvolu-
men in den zweit- und drittstärksten Instrumen-
ten, den 5-jährigen Bundesobligationen und den 
2-jährigen Bundesschatzanweisungen (Schätze)
reduzierten sich. Schätze wiesen das geringste

Handelsvolumen seit  2005 auf. Deutlich stärker 
als im Vorjahr (+28  Prozent) wurden 30-jährige 
Bundesanleihen gehandelt, welche die höchsten 
Umsätze seit  2008 verzeichneten und 10  Prozent 
zum Gesamtumsatz beitrugen. Einen historischen 
Höchstwert markierten die Umsätze in Unver-
zinslichen Schatzanweisungen (Bubills). Gegenüber 
2019 hat sich der Handel in Bubills mehr als verdrei-
facht. Insgesamt liegt das Handelsvolumen 2020 in 
Instrumenten mit Restlaufzeiten ab 12,5 Jahren auf 
dem höchsten Stand seit 2008, der Handel im Lauf-
zeitenbereich zwischen 1,5 Jahren und 12,5 Jahren 
dagegen auf dem tiefsten Stand seit 2005. Seit Erst-
emission im September 2020 wurden Grüne Bun-
deswertpapiere in einem Volumen von 24  Mrd. € 
umgesetzt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
das Emissionsvolumen lediglich 11,5  Mrd. € be-
tragen hat und erst ab November 2020 vollständig 
umgelaufen ist.

Unter den Kontrahenten wiesen Asset Mana-
ger und Broker mit je rund 1,2 Bio. € beziehungs-
weise 28 Prozent wieder die höchsten Umsätze auf. 
Für Broker stellt dies absolut dennoch die gerings-
ten Umsätze seit 2005 dar. Auch Banken, die knapp 
20 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen, generier-
ten  2020 die niedrigsten Umsätze seit Statistikbe-
ginn. Zentralbanken (und andere öffentliche Insti-
tutionen) handelten im Jahr 2020 gegenüber dem 
Tiefststand im Vorjahr wieder deutlich mehr. Um-
sätze von Pensions- und Hedgefonds liegen im his-
torischen Vergleich ebenfalls auf hohen Niveaus, 
diese machen jedoch in Summe nur circa 10 Pro-
zent der Gesamtumsätze aus.

Die relative Bedeutung der Handelsregionen än-
derte sich nicht. Mit Kontrahenten im Übrigen Eu-
ropa (Europa ohne Euroraum-Staaten) wurde wie 
in den Vorjahren über die Hälfte des Volumens 
umgesetzt. Das reichte dennoch nur für den nied-
rigsten Wert seit Statistikbeginn. Kontrahenten aus 
dem Euroraum steuern als zweitwichtigste Region 
seit Jahren etwa ein Viertel zu den Gesamtumsät-
zen bei. Sie erzielten  2020 die höchsten Umsätze 
seit 2013.
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Nettohandel

Da die Sekundärmarktumsatz-Meldungen Anga-
ben über Kauf oder Verkauf enthalten, kann grob 
auf Bestandsbewegungen geschlossen werden.

Mit Abstand wichtigste Nettokäufer im Jahr  2020 
waren erneut Zentralbanken, deren Käufe sich ge-
genüber 2019 fast verdreifachten. Wichtige Käufer 
sind weiterhin Asset Manager und Banken. Ban-
ken wiesen im Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg 
der Nettokäufe auf, die damit auf ähnlicher Höhe 
wie vor Beginn der EZB-Ankaufprogramme la-
gen. Hedgefonds, die seit 2018 zu den Nettokäufern 

gehören, stockten auch  2020 ihre Bestände auf. 
Erstmals seit 2010 kauften auch Pensionsfonds im 
Jahr 2020 wieder ein größeres Volumen.

Die dominante Region im Jahr 2020 war nach dem 
Übrigen Europa im Jahr 2019 nun eindeutig der Eu-
roraum. Die Nettokäufe lagen hier auf einem his-
torischen Höchststand. Weiterhin ist davon aus-
zugehen, dass ein großer Anteil der Nachfrage im 
Euroraum aus den Staatsanleihekaufprogrammen 
der EZB resultiert hat. Aber auch das Nettokaufvo-
lumen im Übrigen Europa erhöhte sich deutlich. 
Nettokäufe von Kontrahenten in Amerika erreich-
ten den höchsten Wert seit 2007.

66

2019 2020

Änderung in %in Mrd. € in Mrd. €

Instrumente

Unverzinsliche Schatzanweisungen 116 421 263

Bundesschatzanweisungen 528 504 -5

Bundesobligationen 751 694 -8

10-jährige Bundesanleihen 2.230 2.063 -7

30-jährige Bundesanleihen 339 434 28

Grüne Bundeswertpapiere 0 24 -

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 126 114 -10

Kontrahenten

Asset Manager 1.138 1.202 6

Broker 1.192 1.192 0

Banken 896 781 -13

Zentralbanken 395 555 41

Hedgefonds 335 373 11

Pensionsfonds 51 68 32

Sonstige 47 47 -1

Versicherungen 36 37 3

Regionen

Übriges Europa 2.220 2.190 -1

Euroraum 1.042 1.196 15

Amerika 559 598 7

Asien 253 256 1

Arabische Staaten 15 11 -27

Afrika 2 4 122

Insgesamt 4.091 4.255 4

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Finanzagentur

Bruttohandel in Bundeswertpapieren
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Rückblick auf die Video-
konferenzen der Euro-
gruppe am 15. März 2021 
und des ECOFIN-Rats am 
16. März 2021

Eurogruppe

Kernthemen bei dem virtuellen Treffen der Eu-
rogruppe am 15.  März  2021 waren die Diskussio-
nen zu den sektoralen Auswirkungen durch die 
COVID-19-Pandemie sowie zur Frage einer ange-
messenen fiskalischen Ausrichtung. Ferner standen 
der neunte Nachprogramm-Überwachungsbericht 
zu Griechenland sowie die Wechselkursentwick-
lungen im Kontext der Vorbereitung des Treffens 
der G20-Finanzministerinnen und  -Finanzminis-
ter und -Notenbankgouverneurinnen und -No-
tenbankgouverneure und der Frühjahrstagung des 
Internationalen Währungsfonds (IWF) vom 7. Ap-
ril 2021 bis zum 10. April 2021 auf der Tagesordnung.

Die Eurogruppe widmete sich der Debatte um die 
sektoralen Auswirkungen und strukturellen Verän-
derungen durch die COVID-19-Pandemie. Die Eu-
ropäische Kommission berichtete, dass bestimmte 
Sektoren wie kontaktnahe Dienstleistungen und 
der Tourismus ungleich stärker betroffen seien als 
andere Sektoren. Bestehende Trends des sektora-
len Wandels wie die Änderung globaler Lieferket-
ten würden durch die Pandemie verstärkt; außer-
dem werde die grüne und digitale Transformation 
beschleunigt, was den Dienstleistungssektor vor 
neue Herausforderungen stelle. Das Aufbauinstru-
ment der Europäischen Union (EU), Next Genera-
tion EU, sei für die Adressierung dieser Herausfor-
derungen konzipiert, aber auch zur Unterstützung 
aktivierender Arbeitsmarktpolitiken. Die Präsiden-
tin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine 
Lagarde sprach sich dafür aus, insbesondere sol-
vente kleine mittelständische Unternehmen in den 
Blick zu nehmen, bei Unterstützungsmaßnahmen 

jedoch auch den Strukturwandel, Marktbereini-
gungsmechanismen und Insolvenzverfahren zu 
berücksichtigen. In der anschließenden allgemei-
nen Aussprache der Eurogruppe würdigten eine 
Reihe von Mitgliedstaaten zwar die effektive Kri-
senantwort der  EU auf die COVID-19-Pandemie 
hinsichtlich der Vermeidung von Unternehmens-
insolvenzen und Arbeitslosigkeit, insbesondere 
durch gemeinsame Instrumente wie dem Euro-
päischen Instrument zur vorübergehenden Un-
terstützung bei der Minderung von Arbeitslosig-
keitsrisiken in einer Notlage (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency, SURE), wo-
bei die Gesundheitskrise noch nicht unter Kon-
trolle sei. Der Vorsitzende der Eurogruppe Paschal 
Donohoe resümierte, dass sich die wirtschaftliche 
Erholung insbesondere bei stark betroffenen Sek-
toren verzögern und daher asymmetrisch in der 
Wirtschafts- und Währungsunion verlaufen werde. 
Insofern sei eine kluge Förderpolitik unter Berück-
sichtigung der grünen und digitalen Transforma-
tion von gemeinsamem Interesse für eine nachhal-
tige Erholung.

Ferner tauschte sich die Eurogruppe über den Stand 
der fiskalpolitischen Maßnahmen zur Unterstüt-
zung in der Krise und über Prinzipien zur weiteren 
finanzpolitischen Koordinierung aus. Die Europä-
ische Kommission betonte, die starke fiskalpoliti-
sche Antwort und die möglichen Liquiditätshilfen 
im Rahmen des Beihilferechts hätten eine Ver-
schärfung der wirtschaftlichen Folgen der Pande-
mie in Europa erfolgreich verhindert. Dies sei auch 
möglich gewesen durch die Aktivierung der allge-
meinen Ausweichklausel. Dennoch bestehe nach 
wie vor erhöhte Unsicherheit. Daher sprach sich 
die Europäische Kommission gegen eine verfrühte 
Rücknahme fiskalischer Unterstützungsmaßnah-
men und für eine agile Fiskalpolitik in Abhängig-
keit von pandemischen Entwicklungen aus. Sobald 
die Gesundheitsrisiken nachließen, solle die Haus-
haltspolitik in den Mitgliedstaaten aber differen-
ziert auf Maßnahmen umschwenken, die im Zu-
sammenspiel mit der Aufbau- und Resilienzfazilität 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik



Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Monatsbericht des BMF 
April 2021

(Recovery and Resilience Facility, RRF) eine robuste 
und tragfähige Erholung fördern. Hinsichtlich der 
Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
warb die Europäische Kommission für eine Deakti-
vierung der allgemeinen Ausweichklausel erst mit 
Erreichen des Vorkrisenniveaus des Bruttoinlands-
produkts (BIP) der EU. Die Präsidentin der EZB un-
terstützte diese Empfehlungen und prognostizierte 
dem Euroraum für dieses Jahr eine leicht verzö-
gerte wirtschaftliche Erholung. Im Jahr 2021 könne 
das Wachstum des BIP 4 Prozent erreichen, nach-
dem die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr 
um 7 Prozent geschrumpft sei. Für dieses Jahr er-
warte die EZB nun auch ein Anziehen der Infla-
tionsraten auf 1,5 Prozent; doch insgesamt sei der 
langfristige Inflationspfad weiterhin gedämpft. Der 
Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) rückte 
Tragfähigkeitsaspekte der öffentlichen Finanzen 
in den Mittelpunkt seiner Intervention. Granulare 
und differenzierte Empfehlungen seien bei der fi-
nanzpolitischen Koordinierung notwendig. Im An-
schluss erfolgte die Verständigung der Eurogruppe 
auf eine gemeinsame Erklärung zur europäischen 
Fiskalstrategie in der Pandemie. In dieser erklärt die 
Eurogruppe, dass eine unterstützende fiskalische 
Ausrichtung für 2021 und 2022 unter Ausnutzung 
der Aufbau- und RRF-Mittel angezeigt sei. Zudem 
nehme die Eurogruppe die vorläufige Einschät-
zung der Europäischen Kommission zur Fortdauer 
der Deaktivierung der allgemeinen Ausweichklau-
sel auch  2022 zur Kenntnis. Weitere Fördermaß-
nahmen sollten schnell, temporär und zielgerichtet 
erfolgen. Herausforderungen der höheren Schul-
denstände müssten angegangen werden, wenn die 
wirtschaftliche Erholung auf dem Weg sei.

Schließlich befasste sich die Eurogruppe mit dem 
neunten Nachprogrammüberwachungsbericht 
zu Griechenland. Die Europäische Kommission 
kam zu der Einschätzung, dass Griechenland bei 
der Umsetzung einiger Reformzusagen gute Fort-
schritte erzielt, das Reformmomentum sich jedoch 
angesichts der COVID-19-Pandemie insgesamt 
verlangsamt habe. Entscheidungen zu schuldener-
leichternden Maßnahmen standen nicht an. Die 
Präsidentin der EZB schloss sich dem Urteil an 
und warnte insbesondere vor einer neuen Welle 

notleidender Kredite in Griechenland. Zielgerich-
tete Förderungen sollten nur überlebensfähige Un-
ternehmen erhalten. Der ESM erinnerte angesichts 
einer deutlich angestiegenen Staatsschuldenquote 
an Herausforderungen für die griechische Finanz-
politik, denen Griechenland sich nach der Pande-
mie stellen müsse. Der IWF betonte die Beschleu-
nigung von Finanzmarktreformen.

Im Anschluss erläuterte die Europäische Kom-
mission in Vorbereitung des Treffens der G20-Fi-
nanzministerinnen und -Finanzminister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -Notenbank-
gouverneure und der Frühjahrstagung des IWF 
vom 7. bis 10. April 2021 die Wechselkursentwick-
lungen. Nach der Aufwertung in den Monaten bis 
August  2020 hatte sich der Eurowechselkurs zum 
US  -Dollar größtenteils stabilisiert. Dabei profi-
tierte der Euro zunächst von der gestiegenen globa-
len Risikoaversion im Zuge der Corona-Krise und 
entsprechender Nachfrage zulasten von Schwel-
lenländern. Die EZB stimmte den Einschätzungen 
der Europäischen Kommission zu und ergänzte, 
dass die zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklun-
gen in den USA auch Ausstrahlungseffekte auf die 
Wechselkursentwicklungen haben könnten.

Bei dem virtuellen Treffen der Eurogruppe im er-
weiterten Format skizzierte der Vorsitzende der 
Eurogruppe seine Unterrichtung der Staats- und 
Regierungschefs für den Eurogipfel, der am Rande 
des Europäischen Rats im März zur Stärkung der 
internationalen Rolle des Euros geplant ist. Der 
Vorsitzende plant, in eigener Verantwortung als 
Präsident der Eurogruppe ein Schreiben an den 
Eurogipfel zu richten, welches in allgemeiner Form 
insgesamt sechs Bausteine zur Stärkung der inter-
nationalen Rolle des Euros hervorheben soll:

1. solide Wirtschafts- und Währungsunion als 
zentraler Grundbaustein, insbesondere Banken- 
und Kapitalmarktunion;

2. gute Wirtschaftspolitik für die Erholung, Re-
silienz und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere 
die RRF, grüner und digitaler Wandel, Emission in 
Euro denominierter Anleihen durch die EU;
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3. Resilienz, Effizienz und Integration der Finanz - 
und Zahlungsmärkte;

4. Digitalisierung, insbesondere digitaler Euro;

5. Attraktivität der EU-Finanzmärkte für nachhal-
tige Finanzierungsformen, insbesondere Vorreiter-
rolle in grünen Anleihemärkten und 

6. Erweiterung des Euroraums.

Die Europäische Kommission begrüßte das Vor-
haben des Vorsitzenden, die Regierungschefs im 
Lichte dieser Themenbereiche ohne Intonation ei-
nes Währungswettbewerbs zu unterrichten. Die 
Präsidentin der EZB betonte insbesondere die Be-
deutung nachhaltiger Finanzierungsformen und 
grüner Anleihen, für deren Handel Finanzplätze im 
Euroraum eine herausgehobene Rolle spielen. Auch 
bei den Arbeiten zusammen mit der Europäischen 
Kommission zu einem digitalen Euro sei man auf 
einem guten Weg. Der Bundesminister der Finan-
zen Olaf Scholz unterstützte mit anderen Mitglied-
staaten die Agenda des Vorsitzenden zur Stärkung 
des Euros.

ECOFIN-Rat

Bei dem virtuellen Treffen der ECOFIN-Ministerin-
nen und -Minister am 16. März 2021 gaben die por-
tugiesische Ratspräsidentschaft und die Europä-
ische Kommission einen Überblick über den Stand 
der Umsetzung der Rechtsvorschriften im Bereich 
der Finanzdienstleistungen. Zudem informierte 
die Ratspräsidentschaft die ECOFIN-Ministerin-
nen und -Minister über den Inhalt der Ratsschluss-
folgerungen zur EU-Strategie für den Massen-
zahlungsverkehr und die geplante Annahme per 
schriftlichen Verfahren im Nachgang der Sitzung. 
Im Anschluss befassten sich die ECOFIN-Ministe-
rinnen und -Minister mit den Herausforderungen 
der Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft. Ei-
nen Schwerpunkt bildete ferner die wirtschaftliche 
Erholung in der  EU mit der Mitteilung der Euro-
päischen Kommission „Ein Jahr seit dem Ausbruch 

von COVID-19: die fiskalpolitische Reaktion“ und 
dem Stand der Implementierung der RRF.

Die Europäische Kommission unterrichtete über 
den Stand der Umsetzung europäischen Rechts in 
nationales Recht im Bereich Finanzmarktregulie-
rung. Bislang teilweise umgesetzt sei die Richtlinie 
zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung (Anti-Money Laundering Directive, 
AMLD). Die Europäische Kommission forderte die 
Mitgliedstaaten auf, mit größtmöglicher Anstren-
gung an der Umsetzung der AMLD zu arbeiten und 
bot Umsetzungshilfen an. Ebenso sei die bis Ende 
Dezember  2020 umzusetzende Capital Require-
ments Directive (Eigenkapitalrichtlinie, CRD  V) 
und Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung 
von Kreditinstituten (Bank Recovery and Resolu-
tion Directive – BRRD II) bislang nur von neun Mit-
gliedstaaten umgesetzt worden. Trotz der besonde-
ren Umstände sei die Umsetzung dieser Richtlinien 
für die Fortentwicklung einer widerstandsfähigen 
Bankenunion und der wirtschaftlichen Erholung 
der EU von Bedeutung. Es gab keine Wortmeldun-
gen seitens der Mitgliedstaaten.

Ferner informierte die portugiesische Ratspräsi-
dentschaft die ECOFIN-Ministerinnen und -Mi-
nister über den Inhalt der Ratsschlussfolgerungen 
zu der Strategie für den Massenzahlungsverkehr 
der  EU. Die Ratsschlussfolgerungen wurden in 
den vorbereitenden Gremien bereits konsentiert 
und sollen im Nachgang der virtuellen Sitzung im 
schriftlichen Verfahren angenommen werden. Die 
Europäische Kommission hob die politische Re-
levanz des Massenzahlungsverkehrs in einer zu-
nehmend digitalisierten Volkswirtschaft sowie die 
strategische Bedeutung für die Souveränität der EU 
hervor.

Es folgte ein Meinungsaustausch der ECOFIN-Mi-
nisterinnen und -Minister über den aktuellen Stand 
der Arbeiten zur Bewältigung der Herausforderun-
gen der Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft. 
Die portugiesische Ratspräsidentschaft stellte zu-
nächst die aktuellen Entwicklungen auf dem Ge-
biet des internationalen Steuerrechts vor. Aufgrund 
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der positiven Signale der neuen US-Administration 
sei eine neue Dynamik in den Gesprächen entstan-
den. Es sei wichtig, zu einer fairen Besteuerung zu 
gelangen, damit auch die Finanzierung der Kosten 
der COVID-19-Pandemie gelinge. Die Europäische 
Kommission verwies ebenfalls auf ein neues Mo-
mentum aufgrund der bisherigen Positionierung 
der neuen US-Administration, sodass eine globale 
Einigung bis Mitte 2021 erreichbar sei. Eine globale 
Einigung sei der richtige Weg, um die Herausforde-
rungen anzugehen. Die Diskussionen auf G20- und 
G7-Ebene stellten eine gute Gelegenheit dar, die 
Debatte in die richtige Richtung zu lenken. Die Eu-
ropäische Kommission arbeite gemäß dem Auftrag 
der europäischen Staats- und Regierungschefs an 
einer Digitalabgabe, die als neues Eigenmittel vor-
gesehen sei. Sie werde einen Vorschlag vorlegen, der 
den Prozess der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nicht 
behindere. Der Bundesminister der Finanzen Olaf 
Scholz bekräftigte nachdrücklich, dass jetzt eine 
gute Chance bestehe, eine internationale Vereinba-
rung zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft 
und eine globale effektive Mindestbesteuerung zu 
beschließen. Es sei auf verschiedenen Ebenen (EU, 
OECD, G7 und G20) mehrfach der Wille ausgespro-
chen worden, bis zum Sommer dieses Jahres eine 
Vereinbarung zu erzielen. Auch Italien und das Ver-
einigte Königreich seien als G7-beziehungsweise 
G20-Vorsitz bestrebt, eine globale Lösung zu er-
reichen. Es müsse ein Steuerwettbewerb nach un-
ten verhindert werden. Der Vorschlag zur Digital-
abgabe solle im Einklang mit der Einigung auf der 
OECD-Ebene stehen. Unter den wortnehmenden 
Mitgliedstaaten gab es im Anschluss eine breite Un-
terstützung für die internationalen Verhandlungen 
auf OECD-Ebene und den Willen, bis Mitte  2021 
eine Einigung zu beiden Säulen (Säule 1: Realloka-
tion von Besteuerungsrechten; Säule 2: globale ef-
fektive Mindestbesteuerung) zu erzielen. Eine Viel-
zahl an Mitgliedstaaten betonte, dass der Vorschlag 
für eine Digitalabgabe nicht die Verhandlungen auf 
OECD-Ebene beeinträchtigen dürfe. Die Europä-
ische Kommission erklärte, der geplante Vorschlag 
einer Digitalabgabe stehe im Einklang mit einer 
globalen Lösung auf OECD-Ebene.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister widme-
ten sich daraufhin der Aussprache über die wirt-
schaftliche Erholung in Europa. Zunächst be-
richtete die Europäische Kommission über die 
Wirtschaftslage. Demnach entspreche die Entwick-
lung der vergangenen Wochen in etwa ihrer Win-
terprognose. Bestehende Eindämmungsmaßnah-
men zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
würden wohl bis zum Ende des 2. Quartals zurück-
genommen. Die Entwicklungen in den Mitglied-
staaten verliefen sehr unterschiedlich von Rück-
gang über Stagnation bis Wachstum. Auf dem 
Arbeitsmarkt zeige sich ein komplexes Bild. Insge-
samt sei die Beschäftigung um 2  Prozent zurück-
gegangen, die geleisteten Arbeitsstunden sogar um 
6,5  Prozent. Unterschiede zeigten sich auch bei 
den Sektoren, unter denen vor allem der Dienst-
leistungssektor stark belastet sei. Die Lage im Ban-
kensektor sei besser als während der Krise 2008. In 
bestimmten Sektoren gebe es jedoch eine nennens-
werte Anzahl notleidender Kredite. Risiken droh-
ten zudem beim Auslauf von Moratorien, insoweit 
von diesen umfassend Gebrauch gemacht wurde. 
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Euro-
pean Banking Authority, EBA) berichtete, die Krise 
habe sich noch nicht in den Bankbilanzen nieder-
geschlagen. Die Liquidität sei weiterhin hoch. In 
den nächsten Monaten sei jedoch ein Anstieg der 
notleidenden Kredite zu erwarten. Die EZB schloss 
sich den Wachstumsprognosen der Europäischen 
Kommission an. Das Vorkrisenniveau werde vo-
raussichtlich im 2.  Quartal  2022 erreicht werden. 
Wichtige Beiträge dazu leisteten der Dienstleis-
tungssektor und die ausländische Nachfrage. Auch 
die Arbeitsmarktlage sei besser als erwartet.

Im Anschluss fasste die portugiesische Ratspräsi-
dentschaft den Inhalt der am 3.  März  2021 veröf-
fentlichten Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion „Ein Jahr nach dem Ausbruch von COVID-19: 
die fiskalpolitische Reaktion“ zusammen. Mit der 
Mitteilung möchte die Europäische Kommission 
den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Erstellung der 
Stabilitäts- und Konvergenzprogramme im April 
geben. Die Europäische Kommission warnt vor 
dem Hintergrund signifikanter Unsicherheit und 
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erhöhter Risiken bei der wirtschaftlichen Entwick-
lung vor einer verfrühten Rücknahme der fiskali-
schen Unterstützung. Im Mai sollen nach der Ver-
öffentlichung der Frühjahrsprognose differenzierte 
Empfehlungen im Rahmen des Frühjahrspakets 
vorgelegt werden. Dann möchte die Europäische 
Kommission auch vorschlagen, ob die allgemeine 
Ausweichklausel weiter aktiviert bleiben soll. Die 
Entscheidung soll von quantitativen Kriterien ab-
hängen. Entscheidend soll dabei das Erreichen des 
Vorkrisenniveaus der wirtschaftlichen Tätigkeit 
sein. Vorläufige Indikatoren legten nahe, die allge-
meine Ausweichklausel  2022 weiter anzuwenden 
und sie ab  2023 zu deaktivieren. Die Europäische 
Kommission bekräftigte, dass für  2021 und  2022 
die fiskalische Ausrichtung unterstützend bleiben 
soll, Maßnahmen sollten jedoch zeitlich begrenzt 
und zielgerichtet erfolgen. Der Fokus solle auf eine 
resiliente Erholung gelegt und dazu die nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) genutzt werden. 
2022 solle die Fiskalpolitik differenzierter werden. 
Insbesondere bei Mitgliedstaaten mit hohen Schul-
denständen müsse die Haushaltspolitik umsichtig 
erfolgen. In seiner Funktion als Vorsitz der Euro-
gruppe berichtete Paschal Donohoe über die Dis-
kussion am Vortag. Der Fokus habe auf der haushäl-
terischen Orientierung für den Euroraum gelegen.

Daraufhin berichtete die Europäische Kommission 
über die Arbeiten an den ARP. Insbesondere die Ba-
lance zwischen Reformen und Investitionen zeige 
sich als Herausforderung. Eine hohe Qualität der 
Pläne und eine schnelle Umsetzung seien wich-
tig. Schwierigkeiten ergeben sich beispielsweise 
bei Definitionen von Meilensteinen und Zielen, der 
Begründung der Kostenschätzungen und den Kon-
trollsystemen. Die Europäische Kommission biete 
ihre Unterstützung bei der Erstellung der ARP an 
und höre auf die Bedenken und Beschwerden der 
Mitgliedstaaten. Die RRF-Verordnung enthalte 
aber auch einige zwingende Vorgaben. Die Mehr-
heit der Mitgliedstaaten wolle Ende April ihre ARP 
einreichen. Dafür sei aber eine Verstärkung der An-
strengungen notwendig. Schließlich sei die Ratifi-
kation des Eigenmittelbeschlusses wichtig. Die EZB 

schloss sich den Ausführungen der Europäischen 
Kommission an. Im Anschluss präsentierten Grie-
chenland, Belgien und Litauen die Entwürfe ihrer 
ARP. Abschließend erklärte die Europäische Kom-
mission Folgendes: Die Präsentationen zeigten, es 
seien zwar Fortschritte erzielt worden, aber eine 
Reihe von Mitgliedstaaten müsste ihre Anstren-
gungen noch verstärken, um mit den Plänen nach-
haltig ihr Wachstumspotenzial zu steigern. Es soll-
ten nur ausgereifte ARP eingereicht werden.

Als letzten Tagesordnungspunkt gab die portu-
giesische Präsidentschaft einen Rückblick auf das 
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Fi-
nanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure am 26. Februar 2021. 
Sie informierte die ECOFIN-Ministerinnen und 
-Minister über die Vorbereitung des Treffens der 
G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister 
und -Notenbankgouverneurinnen und -Noten-
bankgouverneure sowie der Frühjahrstagung des 
IWF vom 7.  bis  10.  April  2021. Beim G20-Treffen 
im Februar habe es eine starke Unterstützung für 
das Arbeitsprogramm der italienischen G20-Präsi-
dentschaft gegeben. Zudem habe die neue US-Ad-
ministration eine neue Offenheit für die Behand-
lung wichtiger Fragen (z.  B. der internationalen 
Besteuerung) gezeigt. Zur Entwicklung der Welt-
wirtschaft sei einhellige Meinung gewesen, dass 
wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen nicht 
zu früh zurückgenommen werden sollten. Zudem 
solle im April über eine Verlängerung der Debt Ser-
vice Suspension Initiative entschieden werden. Der 
IWF werde einen Vorschlag für eine Zuteilung der 
Sonderziehungsrechte vorlegen. Die Europäische 
Kommission gab daraufhin einen Ausblick auf die 
Themen der Frühjahrstreffen. Hier sollte der Fo-
kus auf die Weltwirtschaft und die Antwort auf die 
Krise, die Gestaltung der wirtschaftlichen Erho-
lung, die IWF-Unterstützung für Niedrigeinkom-
mensländer, die Adressierung der Klimakrise und 
die globale Impfstoffverteilung gelegt werden. Ita-
lien ergänzte, das letzte Treffen habe eine Stärkung 
der Multilateralität bedeutet.
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

21./22. Mai 2021 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Lissabon, Portugal

17./18. Juni 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

9./10. Juli 2021 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -Finanzminister und -Notenbankgouverneurinnen 
und -Notenbankgouverneure in Venedig, Italien

12./13. Juli 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2022 
und des Finanzplans bis 2025

Datum Verfahrensschritte

24. März 2021 Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Bundeshaushalt 2022 und Finanzplan bis 2025

10. bis 12. Mai 2021 Steuerschätzung

23. Juni 2021 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2022 und Finanzplan bis 2025

6. August 2021 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Mai 2021 April 2021 20. Mai 2021

Juni 2021 Mai 2021 22. Juni 2021

Juli 2021 Juni 2021 22. Juli 2021

August 2021 Juli 2021 20. August 2021

September 2021 August 2021 21. September 2021

Oktober 2021 September 2021 21. Oktober 2021

November 2021 Oktober 2021 19. November 2021

Dezember 2021 November 2021 21. Dezember 2021

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikationen herausgegeben: 

Beteiligungsbericht des Bundes 2020

Deutsches Stabilitätsprogramm 2021 (de/en)

Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung 2020 (de/en)

Wer wir sind und was wir tun – Die BMF-Imagebroschüre/-Flyer

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes von Januar bis März 2021

Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und der Sondervermögen von Januar bis 
März 2021

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung von Januar bis März 2021

Kreditaufnahme des Bundes

Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) - Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2020

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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finanzwirtschaftlichen Entwicklung

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/20/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Entwicklung der Länderhaushalte im Februar 2021

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kassenlage des Bundes und der Länder 
bis Februar 2021

Die Einnahmen, Ausgaben und Kassenlage der Länder bis Februar 2021

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/04/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung
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· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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